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III 

V o r b e m e r k u n g 
Das DM-Bilanzgesetz bildet die gesetzliche Grundlage für die 

Aufstellung der Eröffnungsbilanzen in Deutscher Mark und die Neu-
festsetzung des Kapitals und damit für die neuen Bilanzverhältnisse 
in der Wirtschaft. Das vorliegende Werk soll dazu dienen, das 
Verständnis für das DM-Bilanzgesetz und die Anwendung dieses 
Gesetzes in der Praxis zu erleichtern. 

Hinsichtlich der Bewertung von Forderungen und Verpflichtun-
gen verweist das DM-Bilanzgesetz {§§ 24 und 30) auf das Um-
stellungsgesetz. Für die Bilanzaufstellung ist daher auch eine 
Kenntnis der Vorschriften auf dein Gebiete der Umstellung von 
Schuldverhältnissen notwendig. Die Ausführungen im zweiten Teil 
über die Umstellung von Schuldverhältnissen behandeln eine Reihe 
von Zweifelsfragen auf diesem Gebiete, 

Die Zusammenstellung von Gesetzen, Verordnungen und Richt-
linien im dritten Teil enthält die wichtigsten Vorschriften, die bei 
der Anwendung des DM-Bilanzgesetzes gebraucht werden. Für 
den Wertansatz von Valuta-Schuldverhältnissen gilt die Umrech-
nungstabelle für ausländische Währungen (Anlage zu den Richtlinien 
zur Erstellung der Reichsmarkschlußbilanz und der Umstellungs-
rechnung der Geldinstitute), die auf Seite 359 ff. enthalten ist (§ 10). 
Für die Bewertung der Wertpapiere gilt der Wertpapierkurszettel 
der Bank deutscher Länder nach dem Stand vom 31. Dezember 1948, 
der auf Seite 363 ff, enthalten ist (§ 22). 
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E r s t e r T e i l 

Das DM-Bilanzgesetz 
(Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark 

und die Kapitalneufestsetzung) 

mit einer Einführung und Erläuterungen 

Einführung zum DM-Bilanzgesetz 
Die Wirtschaft sieht sich nach der Aenderung der Währung im Juni 

1948 in einer ähnlichen Lage, in der sie sich nach der Währungsstabilisie-
rung im Jahre 1924 befand. Wie damals das Bilanzwesen nach der Zer-
störung der Wertbegriffe durch die Inflation und der Einführung einer 
stabilen Währung auf eine neue Grundlage gestellt werden mußte, so muß 
auch nach der Einführung der Deutschen Mark eine Neubewertung aller 
Aktiven und Passiven in der neuen Währung erfolgen, Aehnlich wie die 
„ V e r o r d n u n g ü b e r G o 1 db i 1 a η ζ e η" vom 28. Dezember 1923 die 
gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Inventars und der Bilanz in 
Goldmark gleich 10/42 des nordamerikanischen Dollars bildete, so bildet das 
D-Markbilanzgesetz die gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des In-
ventars und der Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark, 

Eine weitere Parallele zu den Vorgängen, die zum Erlaß des D-Mark-
bilanzgesetzes führten, stellt die Einführung der Reichsmark in O e s t e r -
r e i c h im Jahre 1938 dar. Die „Verordnung über Reichsmarkeröffnungs-
bilanzen und Umstellungsmaßnahmen im Lande Oesterreich" vom 2, August 
1938 (RGBl. I S. 982) knüpft an die „Verordnung über Goldbilanzen" an 
und enthält Einzelheiten über die „Umstellung" der Bilanzen auf die Reichs-
mark, insbesondere für Kapitalgesellschaften: (§§ 5 ff. der für Oesterreich 
geltenden „Umstellungsverordnung"). In ähnlicher Weise ist die Bilanz-
umstellung im Sudetenland geregelt worden. 

Das D-Markbilanzgesetz zerfällt in sechs Abschnitte! 

A b s c h n i t t I : 

Eröffnungsbilanz 

Dieser Abschnitt behandelt den K r e i s d e r P e r s o n e n u n d G e -
s e l l s c h a f t e n , der zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz in Deutscher 
Mark verpflichtet ist, und die für die Eröffnungsbilanz geltenden edlgemei-
nen und besonderen Bewertungsgrundsätze (§§ 1—34). Der Personenkreis 
ergibt sich aus § 1, jedoch ist für die Kaufleute und bergrechtlichen Ge-
werkschaften, die ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz in Deutschland 
außerhalb des Währungsgebietes haben und im Währungsgebiet eine Zweig-
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niederlassung oder sonstige Betriebsstätte unterhalten, eine besondere Re-
gelung hinsichtlich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz getroffen worden 
(§ 2). Die Einzelheiten über die Aufstellung der Bilanz, soweit es sich nicht 
um Wertansätze handelt, insbesondere über die Fristen für die Aufstellung, 
Prüfung, Vorlegung, Feststellung und Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz, 
ergeben sich aus § 3, In §, 4 ist bestimmt, daß die Eröffnungsbilanz einer 
Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft a«f Aktien abweichend von 
der allgemeinen für diese Gesellschaften geltenden gesetzlichen· Regelungen 
über die Bilanzaufstellungen durch die Hauptversammlung festgestellt wird. 

Die B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n sind aufgeteilt in die allgemei-
nen (§§ 5—14) und die besonderen (§§ 15—>34), Die allgemeinen Bewer-
tungsvorschriften enthalten insbesondere die Bestimmungen über die Be-
rücksichtigung späterer Währungs- und Kriegsfolgemaßn/ahmen, das anzu-
wendende Währungsrecht, die Bewertung von Auslandsvermögen, Valuta-
Schuldverhältnissen, Wertklauseln sowie 'die Berücksichtigung des Lasten-
ausgleichs. Die besonderen Bewertungsvorschriften enthalten Bestimmun-
gen über die Wertansätze für die einzelinen Posten auf der Aktiv- und Pas-
sivseite der Eröffnungsbilanz. Von 'besonderer Bedeutung sind hierbei die 
Bestimmungen über die Bewertung von Grundstücken innerhalb und außer-
halb des Währungsgebietes (§§ 16 und 17), über das bewegliche Anlage-
vermögen (§ 18), über das Vorratsvermögen (§ 20), über Wertpapiere und 
Anteile (§ 22), sowie über die Bewertung von Pensionsverpflichtungen 
([§ 29) und von Forderungein und Verbindlichkeiten (§§ 24 und 30). Die Be-
wertungsvorschriften sehem vor, daß grundsätzlich der Bilanzzusammenhang 
unterbrochen wird, also eine Neubewertung ohne Berücksichtigung der 
Wertansätze in den früheren Reichsmarkbilanzen zu erfolgen hat. Hierdurch 
wird die Möglichkeit einer Bereinigung der Bilanz und damit zu einer 
Rückkehr zu richtigen Wertbegriffen gegeben. Gleichzeitig wird dadurch 
die Möglichkeit zur Vornahme neuer Abschreibungen und damit zur Bildung 
von Kapital für Investitionszwecke geschaffen. Das D-Markbilanzgesetz 
erfüllt damit auch wichtige wirtschaftspolitische Aufgaben, auf dem Gebiete 
der Schaffung von Grundlagen für die Wiedergesundung der Wirtschaft. 

A b s c h n i t t I I : 
Die Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse von Kapitalgesellschaften 

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz von Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkte;· 
Haftung gelten besondere Bestimmungen (§§ 35—59). Besonders wichtig ist, 
diaß diese Gesellschaften, insbesondere solche, die bei einer endgültigen 
Neufestsetzung des Kapitals nach § 35 überschuldet sein würden, die Mög-
lichkeit haben, unter den Voraussetzungen, die sich aus den §§ 36 bis 38 er-
geben, ein allgemeines oder außerordentliches K a p i t a l e n t w e r -
t u n g s k o n t o oder ein Kapitalwerlustkonto zu bilden undi dadurch die 
endgültige Neufestsetzung des Kapitals auf einen späteren Zeitpunkt, in 
dem sich mutmaßlich die Veirmögensverhältndsse der Gesellschaft ver-
bessert haben, hinauszuschieben, Hier knüpft das D-Mankbilanzgesetz an 
eine Regelung am, die in der „Verordnung über Goldbilamzen" (§ 5) getroffen 
war und sich bewährt hatte. Wichtig ist auch die Möglichkeit der Ee-
michtigumig von Wertansätzen, falls sich hed der Aulstellung späten 
Jahresbilanzen für bestimmte Bilanzposten ergibt, daß Wertminderung« 
oder sonstige Verluste in der ibei der Beschlußfassung über die Eröffnung® 
bilanz angenommenen Höhe tatsächlich nicht eingetreten waren oder nach-
träglich au&geiglichen .sind (§ 47). 



Einführung 3 

A b s c h n i t t I I I : 
Aenderungen auf dem Gebiete des Aktienrechts 

Im Zusammenhang mit der Bilanzberednigung steht auch die Festsetzung 
neuer Mindestnennbeträge für das Grundkapital und die Aktien sowie neuer 
Höchstzahlen für die Aufsiohtsratsmitglieder von Aktiengesellschaften. 
Durch die Festsetzung des Mindestnennbetrages für das Grundkapital auf 
100 000,— DM und für die Aktie auf 100,— DM wird der bisher geltende 
Mindestnennbetrag den neuen Währungs- und Wertverhältnissen ange-
paßt (§ 60). 

A b s c h n i t t I V : 

Die Neufestsetzung der Geschäftsguthaben und Geschäftsanteile 
von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 

Während das D-Markbilanzgesetz — vorbehaltlich besonderer Vor-
schriften — auf Geldinstitute, Versicherungsunternehmen und Bauspar-
kassen, gleichviel in welcher Rechtsform diese Unternehmen betrieben 
werden, keine Anwendung findet (l§ 77) und für sie der Erlaß besonderer 
Vorschriften zu erwarten ist, werden die auf anderen: Gebieten tätigen Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften hinsichtlich der Neufestsetzung 
der Geschäftsguthaben und Geschäftsanteile sowie der Haftsumme und der 
Feststellung der Eröffnungsbilanz in den §§ 64—72 behandelt. Auf die Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften finden eine Reihe von Bestim-
mungein Anwendung, die für Kapitalgesellschaften gelten, jedoch nicht die 
Bestimmungen über die vorläufige Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse 
durch Einstellung eines Kapitalentwertungs- oder Kapitalverlustkontos. Eine 
Ausnahme wird lediglich für W o h n u n g s b a u g e n o s s e n s c h a f t e n 
gemacht, die ein allgemeines Kapitalentwertungskonto nach § 36 einstellen 
können. Dieses Konto darf sich jedoch auf höchstens nur 20 % des Ge-
samtbetrages der Geschäftsguthaben belaufen, während der Höchstbetrag 
des Kapitalentwertungskontos gemäß § 36 50 % des Betrages des Nenn-
kapitals ist. 

A b s c h n i t t V ; 
Steuern und Gebühren 

In dem !§l§ 73 bis 76 werden die Auswirkungen der D-Markeröffnungs-
bilanz auf dem Gebiete des Steuerrechts und der Gerichts- und notariellen 
Beurkundungsgeibühren behandelt. Die handelsrechtlichen Wertansätze 
gelten als steuerliche Ausgangswerte sowohl für die Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag wie auoh vom Vermögen. Durch die Ermäßigung von 
Gerichtsgebühren und notariellen Beurkundungsgetiühren werden die Kosten 
für die Feststellung der Eröffnungsbilanz un;d die Neufestsetzung des Ka-
pitals vermindert. 

A b s c h n i t t V I : 
Schlußvorschriften 

Neben Uebergangsvorschriften behandelt dieser Abschnitt die Folgen 
der nichtfristgemäßen Neufestsetzung der Kapitalverhältnisse bei Kapital-
gesellschaften und bestimmt die Termine, zu denen die Kapitalgesellschaf-
ten im Falle einer Nichteinhaltung der in den §§ 3, 36, 37 und 64 ff. ge-
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nannten Fristen sowie im Falle der Unterschreitung der im § 44 Abs. 1 
und 2 genannten Mindestnenmbeträge a u f z u l ö s e n sind [§ 80). Ferner 
enthält l§ 81 Einzelheiten über die Wiedereinführung der P f l i c h t -
P r ü f u n g . Die Bestimmung des § 82 Abs. 2 über die Verlängerung von 
Fristen und Terminen, die in § 3 Abs. 2, 3 und 5 genannt sind, ist wirksam 
geworden, dia d'as Gesetz enst am 30. August 1949 verkündet, also erst am 
31. August 1949 in Kraft getreten ist. 

Das DM-Bilanzgesetz 
(Gesetz über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark 

und die Kapitalneufestsetzung) 

Der Wirtschaftsrat hat das folgende Gesetz beschlossen: 
ABSCHNITT I 
Eröffnungsbilanz 

E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Eröffnungsbilanz 
Kaufleute mit Hauptniederlassung (Sitz) im. Währungs-

gebiet, die zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet sind, 
haben für den 21. Juni 1948 ein Inventar und eine Eröffnungs-
bilanz in Deutscher Mark aufzustellen. Das gleiche gilt für 
solche gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, Wirtschafts-
betriebe der öffentlichen Hand, gleichviel in welcher Rechts-
form diese Unternehmen betrieben werden, sowie für solche 
bergrechtlichen Gewerkschaften, die ihren Sitz im Währungs-
gebiet haben. 

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
1. „ K a u f l e u t e " 

a) Der B e g r i f f des Kaufmanns (,,M u ß k a u f m a nu") ist in § 1 
HGB dahingehend erläutert, daß jeder Kaufmann ist, „wer ein Handels-
gewerbe betreibt". Hiemach können natürliche und juristische Personen 
wie <aiuch Pereo»enive<reinigunigen (z. B. die offene Handelsgesellschaft 
und die Kommanditgesellschaft) die Kaufmannseigenschaft erwerben, Nicht-
rechtsfähige Vereine (§ 54 BGB) sind nicht „Kaufleute". Auf sie finden die 
Vorschriften der §•§ 705 ff. BGB über die Gesellschaft Anwendung. Wenn 
keine gemeinschaftliche Finna gewählt wird, so liegt keine offene Handels-
gesellschaft, sondern eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts vor (RG 82, 
S. 24). Die Gesellschafter sind Einzelkaufleute. 
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b) Als Kaufleute sind wegen des fast stets vorhandenen bankmäßigen 
Betriebes die S p a r k a s s e n anzusehen (RG 106, 318). Der Begriff des 
Gewerbebetriebes ist bei K o n s u m v e r e i n e n , die Waren nur an ihre 
Mitglieder für deren eigenen Bedarf zu möglichst niedrigen Preisen ab-
geben, im allgemeinen nicht erfüllt, doch ist hinsichtlich der E r w e r b s -
u n d W i r t s c h a f t s g e n o s s e n s c h ia f t (bestimmt (§ 17, Abs. 2 Ge-
nossenschafts-Gesetz), daß sie als Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buches gelten. A e r ζ t e und Z a h n ä r z t e sind nicht Kaufleute, da sie 
kein Gewerbe betreiben, sondern einen wissenschaftlichen Beruf ausüben, 
jedoch liegt ein Gewerbebetrieb vor, wenn ein Arzt als Inhaber einer Heil-
anstalt tätig ist und diese Tätigkeit der Erzielung dauernder Einnahmen 
dient und die Firma im Handelsregister eingetragen ist. Kein Kaufmann 
ist der Kommanditist einer Kommanditgesellschaft (Staub-Hachenburg, 
Anm. 6 zu § 161 HGiB), wohl aber der Komplementär, ferner der Gesell-
schafter einer offenen Handelsgesellschaft, 

c) Kaufleute kraft Art und Umfang des Gewerbebetriebes uind E i n -
t r a g u n g ( „ S o l l k a u f m a n n") sind diejenigen Gewerbetreibenden, die 
kein Handelsgewerbe der in ι§ 1, Abs. 2 HGB bezeichneten Art betreiben, 
sondern ein anderes Gewerbe, das nach Art und Umfang einen in kauf-
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert unid deren 
Firma im Handelsregister eingetragen ist (§ 2 HGB.). Hierzu gehören ζ. B, 
ärztliche Heilanstalten, Architekten, Bauunternehmer, chemische Laborato-
rien, Fremdenpensionate, Gärtner, Landwirte, Lichtspielunternehmer, The-
aterunternehmer und Ziegeleibesitzer. Handwerker können auf Grund der 
Art und des Umfanges ihres Geschäftsbetriebes und Eintragung (§ 2 HGB) 
die Vollkaufmannseigensohaft nicht erwerben (§ 4 HGB), wohl laber ist 
dies durch An- und Verkauf von Waren auf Grund des § 1 HGB möglich, 
so ζ. B. ist der Uhrmacher, der neben der Reparatur von Uhren fertige 
Uhren in erheblichem Umfange an- und verkauft, gemäß |§ 1 HGB Kauf-
mann. 

d) L a n d - u n d F o r s t w i r t e sind grundsätzlich keine Kaufleute 
(§ 3, Abs, 1 HGB), jedoch können sie Kaufmannseigenschiaft dadurch er-
werben, daß sie einen Nebenbetrieb im Handelsregister eintragen lassen, 
so ζ. B, eine Brauerei, Brennerei, Seifensiederei, Ziegelei oder einen Müh-
lenbetrieb oder ein Lohndruschunternehmen (§ 3, Abs. 2 HGB) („K a n¡n · 
k a u f m a o η " ) . Auf den Umfang des Nebenfcetriebes kommt es nicht an, 
nur muß er so sein, daß er einen kaufmännisch eingerichteten Geschäfts-
betrieb erfordert. Für die Steuerlbilanz gilt jedoch § 74, Abs, 4 (vgl, Anm, 4 
hierzu). 

e) Kaufleute kraft ihrer Rechtsform („F o r m k a u f 1 e u t e") sind ge-
mäß '§ 6 HGB die H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , also die oöene Han-
delsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Aktiengesellschaft, die 
Kommanditgesellschaft auf Aktien sowie die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Ferner gilt gemäß § 17 Genossenschafts-Gesetz die Genossen-
schaft als Kaufmann, nicht dagegen die stille Gesellschaft (§§ 335 ff. HGB). 
Soweit es sich um juristische Personen handelt, erlangen sie die Kauf-
mannseigenschaft ohne Rücksicht auf den Gegenstand des Unternehmens, 
und zwar sind sie Volllkaufleute, nicht Minderkaufleute im Sinne des § 4 
HGB. 
2, V e r p f l i c h t u n g z u r F ü h r u n g v o n H a n d e l s b ü c h e r n 

a) Jeder V o l l k a u f m a n n ist zur Führung von Handelsbüchern ver-
pflichtet (!§ 38 HGB), nicht dagegen der Minderkaufmann (§ 4), nämlich 
Handwerker und Personen, deren Gewerbebetrieb nicht über den Umfang 
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des Kleingewerbes hinausgeht. Ein Handwerk kann auch in Form eines 
größeren Betriebes betrieben werden. Entscheidend ist, ob die Herstel-
lungsweise handwerksmäßig und handwerksüblich ist, ob also der Inhaber 
persönlich bei der Herstellung des Arbeitserzeugnisses in handwerksmäßiger 
Weise mitarbeitet und sich nicht auf die Leitung des Betriebes, die Auf-
nahme von Bestellungen oder die Verhandlung mit Lieferern und Kunden 
beschränkt. Ferner sind Personen, deren Gewerbebetrieb nicht über den 
Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, Minderkaufleute im Sinne des § 4 
HGB und daher nicht zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet. 

b) M i n d e r k a u f l e u t e sind unter Umständen auf Grund von 
Steuergesetzen zur Vornahme von Aufzeichnungen verpflichtet (§§ 160 ff. 
Abigabeinardnung und § 31 Ums&tzsteuergesetz), Diese Aufzeichnungen! stel-
len aber keine Handelsbüoher im Sinne der vorliegenden Bestimmung dar. 

c) S c h e i n k a u f l e u t e , das sind Personen oder Gesellschaften, 
deren: Firma im Handelsregister eingetragen ist, ohne daß sie ein Gewerbe 
betreiben (§ 5 HGB), haben keine Buchführungspflicht, ebenso nicht Per1 

sonen, die infolge ihres Auftretens im Rechtsverkehr ,als Kaufleute gelten, 
wie ζ. B. die Ehefrau, die als Handelsfrau auftritt ( St aub-Hachenbur g, 
Ama. 1 zu § 38 HGB). Die Anordnungen des früheren Reichsstandes des 
deutschen Handwerks betr. Buchführungspflicht für Handwerker und die 
Anordnung der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel vom 1. Oktober 1938 betr. 
Buchführumgspflicht für Einzelhändler begründen keine Verpflichtung zur 
Führung von Handelsbüchern im Sinne des '§1 1. Für die Steuerbilanz gilt 
§ 74, Albs. 4 (vgl. Anm. 4 hierzu). 

3. I n v e n t a r a u f s t e l l u n g 

a) Zur ordnungsmäßigen Buchführung gehört, daß bei Beginn des 
Handelsgewerbes und alsdann für den Schluß eines jeden Geschäftsjahres 
I n v e n t u r zu machen ist. Die Inventur muß ein genaues Verzeichnis 
aller Vermögensgegenstände und Sohulden enthalten (§ 39 HGB). Hierzu 
gehört auch die Firma, sofern sie auf abgeleitetem Wege entsprechend 
®§ 22 fi. HGB erworben worden ist (good will). Auch Patente und sonstige 
Rechte sind in die Iventur als Aktiva einzustellen:, und zwar nicht nur dann, 
wenn sie entgeltlich erworben worden sind, sondern auch bei unentgelt-
lichem Erwerb, Sind Miet-, Pacht- oder Nießbrauchrechte auf Grund 
einer einmaligen Leistung, z. B. einer Abstandszahlung erworben worden, 
so können sie in der Inventur berücksichtigt werden, ebenso Lieferungs-
und Lizenzverträge (RG 56, 18 und 80, 333). 

b) B e w e r t u n g . Zur Inventur gehört auch die Angabe des Wertes 
für jeden Vermögensgegenstand (§ 39 HGB). Die Art der Wertberechnung 
ist in § 40 HGB dahingehend geregelt, daß der objektive Wert anzugeben 
ist, den das Vermögensstück für das Geschäft und bei dessen Fortbestehen 
hat, also nicht der Wert, der sich bei einer sofortigen zwangsweisen Ver-
äußerung ergibt, aber auch nicht der Wert, der sich nach dem jeweiligen 
Ertrag des Geschäfts errechnet {RG 19, 122 und 43, 127). Auch ist nicht der 
Wert zur Zeit der Inventurerrichtung maßgebend, sondern der Wert zu dem 
Zeitpunkt, für den die Inventur errichtet wird. Doch können hierbei Tat-
sachen berücksichtigt werden, die erst nach dem Stichtag bekannt ge-
worden sind. Forderungen, sind nach ihrem wahrscheinlichen Wert anzu-
setzen, also uinter Berücksichtigung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, 
bei Streit über das Bestehen der Forderung, unter Berücksichtigung der 
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Prozeißlage. Bei Ausi andsschuldoern ist die Möglichkeit dei Geltendmachumg 
der Forderung zu berücksichtigen, ebenso der Kursstand fremder Währun-
gen, falls eine Forderung auf fremde Währung lautet. Bei Hypotheken-
forderungen kann auch die Güte der Hypothek berücksichtigt werden. Bei 
geringerem Wertansatz als dem Nennbetrag der Forderung ist der Wert-
umterschied durch Aufnahme eines Gegenpostens, der im der Bilanz als 
Delkredere ins Passivum zu stellen ist, offen auszuweisen. Forderungen, die 
uneinbringlich sind, sind abzuschreiben (§ 40, Abs. 3 HGB). 

4, E r ö f f n u n g s b i l a n z f ü r d e n 2 > l . J u n i 1 9 4 8 

a) Die 17. Durchführungsverordnung zum Umstellungsgesetz bestimmt, 
daß Kaufleute, die zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet sind, zum 
20. Juni 1948 ihre in Reichsmark geführten Bücher durch eine R e i c h s -
m a r k s c h l u ß b i l a n z nebst Gewinn- und Verlustrechnung abzuschlie-
ßen haben ('§ 1). Hierdurch wird die in |§( 39, Abs. 2 HGB enthaltene Be-
stimmung, daß die Bilaniz zum Schluß eines jeden Geschäftsjahres aufzu-
stellen ist, für das ïam 20. Juni 1948 laufende Geschäftsjahr durch Bildung 
eines Rumpfgeschäftsjahres abgeändert. Dementsprechend ist in § 1 be-
stimmt, daß eine Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark aufzustellen ist, wo-
durch ein weiteres Rumpfgeschäftsjahr gebildet wird. Das mit dem 21. Juni 
1948 beginnende Rumpfgeschäftsjahr kann gemäß § 31 der 17. Durchführungs-
verordnung zum Umstellungsgesetz mit dem folgenden Geschäftsjahr ver-
bunden werden (vgl. § 73, Abs. 7). 

fo) Die E r ö f f n u n g s b i l a n z legt die Grundlage für die Ertrags-
rechnung,kaufmännischer Unternehmungen in gleicher Weise wie es bei der 
Eröffnungsbilanz geschieht, die, gemäß |§ 39 HGB von jedem Kaufmann bei 
Beginn seines Handelsgewerbes aufzustellen ist. Sie stellt die erste sum-
marische Zusammen- und Gegenüberstellung des Aktiv- und Passiv-
bestandes in Deutscher Mark dar und begründet damit einen neuen Rech-
nungsabschnitt in der neuen Währung. Es handelt sich hier um eine 
h a n d e l s r e c h t l i c h e Vorschrift, d, h. auch für die Eröffnungsbilanz 
gelten die Bestimmungen! der §§ 39 ff. HGB, der §§ 125 ff. des Aktien-
gesetzes, des l§ 42 GmbH-Gesetz und des § 48 Genossenschafts-Gesetz, so-
weit nicht durch das vorliegende Gesetz Abweichendes bestimmt ist. 

Auf die Eröffnungsbilanz finden aber auch die s t e u e r l i c h e n Bi-
lanzierungs-Vorschriften (z. B. § 172 Abgabenordnung) sowie die Recht-
sprechung der Finanzgerichte Anwendung, denn die Eröffnungsbilanz stellt 
gleichzeitig die Grundlage für die Besteuerung der Unternehmungen auf 
Grund des Einkommen- und Körperschaftssteuergesetzes und für die Ver-
mögenssteuer dar (vgl. §§ 74 u. 75), Sie ist also auch eine Steuerbil'anz, 
und es muß angestrebt werden, die Wertansätze so zu bemessen, daß sie 
sowohl den handele- wie auch den steuergesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechen, daß also die Handelsbilanz mît der Steuerbilanz übereinstimmt. 

5. A n d e r e U n t e r n e h m u n g e n 

Die Pflicht zur Aufstellung der D-Mark-Eröffnungsbilanz ist durch § 1, 
Satz 2 auf die dort genannten Unternehmunigen ausgedehnt worden. Diese 
Unternehmungen betätigen sich, auch weinn sie nicht auf Grund von § 1 
oder § 2 HGB Kaufleute sind, wie solche; daher erscheint es angebracht, 
sie hinsichtlich der Aufstellung einer Eröffnungsbilanz den Kaufleuten 
gleichzustellen. Soweit sie steuerpflichtig sind, erlangen sie dann auch die. 
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steuerlichen Vorteile, die sich für die buchführungspflichtigen Kaufleute 
aus den Bewertungsvorschriften der §§ 5 ff. und aus den Steuerbestimmun-
gen der §§ 73 ff. ergeben (vgl. auch Anm, 4 zu § 74). Für diese Unter-
nehmungen ist eine Pflicht zur Führung von Handelsbüchern nicht Voraus-
setzung für 'die Verpflichtung zur Aufstellung1 der D-Mark-Eröffnungs-
bilanz. Daher gilt § 1, Satz 2 für alle dort genannten Unternehmungen 
schlechthin. Die Rechtsverhältnisse betreffend die bergrechtlichen Gewerk-
schaften sind in den §§ 94 ff. des Allgemeinen Berggesetzes für die 
Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 geregelt, 

§ 2 
Zweigniederlassungen und sonstige Betriebssätten 

im Währungsgebiet 
(1) Kaufleute und bergrechtliche Gewerkschaften, die ihre 

Hauptniederlassung (Sitz) in Deutschland außerhalb des Wäh-
rungsgebiets haben, sind verpflichtet, 

a) über die von ihren Zweigniederlassungen oder sonstigen 
Betriebsstätten im Währungsgebiet betriebenen Ge-
schäfte, 

b) über das dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens im 
Währungsgebiet dienende Vermögen, 

c) über das sonstige im Währungsgebiet vorhandene Ver-
mögen des Unternehmens gesondert Buch zu führen 
und Rechnimg zu legen. Das gleiche gilt für solche 
noch bestehenden Unternehmen, die im Handelsregister 
(Genossenschaftsregister) ihrer Hauptniederlassung 
(Satz 1) ohne Sitzverlegung gelöscht worden sind, mit 
der Maßgabe, daß sie außerdem auch über das son-
stige im Ausland vorhandene Vermögen des Unter-
nehmens gesondert Buch zu führen und Rechnung zu 
legen haben. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
über Handelsbücher sowie die Vorschriften dieses Ge-
setzes über die Aufstellung eines Inventars und einer 
Eröffnungsbilanz gelten insoweit entsprechend. Gleiches 
gilt sinngemäß für nach dem 20. Juni 1948 errichtete 
Zweigniederlassungen oder sonstige Betriebsstätten 
solcher Unternehmen, 

(2) Die Unternehmen haben für ihre im Währungsgebiet 
befindlichen Zweigniederlassungen einen oder mehrere stän-
dige Vertreter mit Wohnsitz im Währungsgebiet zu bestellen, 
sofern nicht der Geschäftsinhaber (Gesellschafter) oder die ge-
setzlichen Vertreter des Unternehmens den Wohnsitz im Wäh-
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rungsgebiet haben oder nach anderen Vorschriften ein gesetz-
licher Vertreter für Zweigniederlassungen bestellt ist. Die 
ständigen Vertreter vertreten das Unternehmen hinsichtlich des 
Vermögens, über das nach Abs. 1 gesondert Buch zu führen 
ist; sie haben die Befugnisse von gesetzlichen Vertretern. Sie 
sind zur Eintragung im Handelsregister (Genossenschafts-
register) anzumelden. Das Gericht kann aus wichtigem Grund 
die Eintragung der Bestellung ablehnen oder die Bestellung 
widerrufen. Unterhält das Unternehmen im Währungsgebiet nur 
Betriebsstätten, so hat es am Ort der Geschäftsleitung oder der 
Verwaltung für die Betriebsstätten im Währungsgebiet eine 
Zweigniederlassung zu errichten, 

(3) Die Errichtung der Zweigniederlassung und die Bestel-
lung der ständigen Vertreter ist abweichend von § 13, 13a des 
Handelsgesetzbuches, §§ 35, 36 des Aktiengesetzes beim Ge-
richt des Sitzes der Zweigniederlassung zur Eintragung in das 
Handelsregister (Genossenschaftsregister) anzumelden; das Ge-
richt des Sitzes der Zweigniederlassung hat die Eintragungen 
von Amts wegen dem Gericht des Sitzes mitzuteilen. Das 
gleiche gilt für alle sonstigen ausschließlich die Zweignieder-
lassung betreffenden Anmeldungen durch den ständigen Ver-
treter, 

(4) Wird die Errichtung der Zweigniederlassung oder die 
Bestellung der ständigen Vertreter nicht binnen sechs Monaten 
nach Inkrafttreten des Gesetzes bei dem Gericht des Sitzes der 
Zweigniederlassung angemeldet, so hat es von Amts wegen die 
Errichtung der Zweigniederlassung einzutragen, einien ständigen 
Vertreter für die Zweigniederlassung zu bestellen und dessen 
Bestellung einzutragen. Auf Antrag der gesetzlichen Vertreter 
des Unternehmens kann das Gericht die von Amts wegen er-
folgte Bestellung des ständigen Vertreter widerrufen. Die Ein-
tragungen haben ferner von Amts wegen zu erfolgen, wenn 

a) die Betriebsstätte oder die Zweigniederlassung erst nach 
dem Inktrafttreten dieses Gesetzes errichtet wird und 
die Anmeldungen nicht binnen sechs Monaten nach Er-
richtung erfolgen, 

b) die Bestellung eines ständigen Vertreters vom Gericht 
widerrufen und die Bestellung eines anderen ständigen 
Vertreters nicht angemeldet oder dessen Eintragung 
aus wichtigem Grund abgelehnt wird. 
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(5) Der ständige Vertreter hat Anspruch auf Ersatz ange-
messener barer Auslagen und auf Vergütung für seine Tätig-
keit. Die Auslagen und die Vergütung setzt das Gericht fest, 
wenn der ständige Vertreter sich nicht mit dem Unternehmen 
einigen kann; gegen die Festsetzung ist die sofortige Be-
schwerde zulässig; die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen. 
Aus der rechtskräftigen Festsetzung findet die Zwangsvoll-
streckung nach der Zivilprozeßordnung statt. 

(6) Der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
oder die von ihm beauftragte Stelle kann im Wege der Durch-
führungsverordnung bestimmen, wieweit die vorstehenden Vor-
schriften nicht anzuwenden sind auf Unternehmen, die ihre 
Hauptniederlassung (Sitz) in einem deutschen Gebiet außer-
halb des Währungsgebietes haben, in dem diesem Gesetz ent-
sprechende Vorschriften über die Aufstellung einer Eröffnungs-
bilanz sowie über die Kapitalneufestsetzung gelten. 

Die Zweigniederlassungen und sonstigen Betriebsstätten 
1. H a n d e l s η i e d e r l a s s i u n ig u n d S i t z 

Die Buchführungspflicht erstreckt sich gemäß § 38 HGB auf das ganze 
Handelsgewerbe eines Kaufmanns. Hat ein Kaufmann mehrere Handels-
niederlassungen (§ 13 HGB), so kann er eine zur Hauptniederlassung und die 
übrigen zu Zweigniederlassungen machen. Die Hauptniederlassung ist von 
dem Sitz der juristischen Person im Sdirne des § 33, Abs. 3 HGB zu unter-
scheiden, denm der Sitz der juristischen Perso® braucht nicht mit dem Ort 
der kaufmännischen Niederlassung zusammenzufallen. Hat ein Kaufmann 
mehrere Handelsniederlassungen, so kann er sie aber auch in der Weise 
betreiben, diaß jede selbständig ist. unid die andere nicht berührt. Ver-
schiedentlich wird angenommen, dlaiß eine juristische Person auch einen 
D o p p e l s i t z haben kanmi, da dieser Annahme keine gesetzliche Be-
stiimmun'g entgegenstünden (vgl. hierzu J . Consbruoh, „Zur Frage des mehr-
fachen Sitzes von Aktiengesellschaften", in NJW, 1949, Heft 10, v. .15. Mai 
1949, S. 375). Gegen diese Auffassung wendet sich mit Recht Springer 
(NJW, 1949, S. 561 ff.). Hiat .ein Unternehmer einie Zweigniederlassung be-
gründet, sio stellt diese kein selbständiges Reohtssuibjekt dar, sondern, sie 
ist nur eine Geschäftsstelle des Handelsgeschäfts, die eine gewisse Selb-
ständigkeit besitzt (RG 96, 162; 107, 46; 130, 25), Durch die. Beistimmunigen 
des § 2, Abs. 2 sind jedoch Zwei gni ed eri a s sumigen unid Betriebsstätten, die 
unter § 2 fallen, den Untenwehm/unigen' mit eigener Rechtsfähigkeit (gleich-
gestellt. 
2, B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t 

Bei Vorhandensein einer Zweigniederlassung sind die Bücher der Zweig-
niederlassung bei der Hauptniederlassung zu führen. Im allgemeinen wird 
jedoch für jede Zweig,ni edemi assuitug gesondert Buch geführt, umd nur die 
Ergebnisse werden in der Buchhaltung der Hauptniederlassung zusainmen-
gefaßt. Eine selbständige Buchführungspflicht der Zweigniederlassungen hat 
bisher nicht bestanden und war weder aus handelst- noch aus steuerrecht-
lichen Gesichtspunkten erforderlich, da das Unternehmen mit Zweignieder-
lassungen als rechtliche und w ir tisch aft Ii che Einheit angesehen wurde. 
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Eü&t durch die unterschiedlichen währungspolitischen und rechtlichen 
Verhältnisse in der Ostzone und in den Weetzonen wurde — ähnlich wie 
hinsichtlich der Frage des Doppelsitzes von Unternehmungen — auch die 
Frage der 'gesonderten Buchführungspflicht von Zweigniederlassungen, akut. 
Diese Friaige ist nun, hinsichtlich der im Währungsgebiet befindlichen Zweig-
niederlassungen dahin geregelt worden, daß sie eine selbständige Buch-
führungs ρ flicht haben., also für den Geschäftsbereich der Zweigniederlassung 
eine D-Mark-Eröffnungsbilanz auf den 21. Juni 1948 aufzustellen haben 
(§ 2, Abs. 1). 
3. H a n d e l s b û c h e r 

Die in § 2, Abs, 1, S. 1 genannt eoi Zweigniederlassungen werden hinsicht-
lich der Führung von Haimdelsbüchern (§§ 38 ff. HGB) wie selbständige Kauf-
leute behandelt, Auch wenn die Eintragung einer Zweigniederlassung bei 
dem Gericht nicht stattgefunden hat {§ 13, Abs. 2 HGB), also nur eine Be-
triebsstätte unterhalten wird, die nicht ala Zweigniederlassung im· Handels-
register eingetragen' ist, besteht für diese eine Β uchführuttugspflicht. Damit 
wetnden die Grundlagen für eine steuerliche Erfassung solchen Zweignieder-
lassungen und sonstiger Betriebsstätten von Unternehmungen, die ihren Sitz 
oder ihre Hauptoiederlasung nur in ideir Ostzone haben, geschaffen. 
4. G e s e t z l i c h e V e r t r e t e r f ü r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n 

Die für die Zweigniederlassung ziu bestellenden Vertreter haben die 
Befugnisse einesi gesetzlichen Vertreters. Diese Befugnisse entstehen bereits 
mit ihrer Bestellung, Die Eintragung in das Handelsregister (ibzw, Geotiossen-
schafts-regis^er) hat keine rechtsbegnündemde (konstitutive) Bedeutung. Es 
handelt sich hier nur um eine Ordnungsvorschrift, die nur rechtsbekundende 
(deklaratorische) Bedeutung hat. Die Eintragung ist jedoch zum Zwecke 
der Führung des Nachweise® über die Vertretungebefugnis wichtig. 
5. é e t r i e b s s t â t t e n 

Im Falle der Unterhaltung einer Betriebsstätte im Währungsgebiet ist 
für ideai Betrieb eine Zweigniederlassung zu errichten, damit eine Ueibersioht 
über die im Währungsgebiet befindlichein Betriebe von Unternehmungen 
der Ostzone und des Ostsekt ors von Berlin gewonnen wird und eine Kon-
trolle solcher Betriebe — auch in· steuerlicher Hinsicht — erleichtert wird 
(§ 2, Abs. 2, letzter Satz). 
6. A n m e l d u n g b e i m G e r i c h t d e r Z w e i g n i e d e r l a s s u n g 

Die Bestimmung de.s § 2, Abs. 3 soll die Notwendigkeit der vorherigen 
Anmeldung und Eintragung deir Zweigniederlassung bei dem Gericht der 
Hauptniederlassung (§ 13, Abs, 2 HGB) hinfällig machen. Die Erfahrungen, 
die bei der Verlegung des Sitzes von Finnen auis der Ostzone mach den 
Westzonen gemacht worden sind, haben eine solche Regelung notwendig 
gemacht, damit die Zweigniederlassung auch dann eingetragen werden, kann, 
wenn eine Mitwirkung desi Gerichts in der Ostzone nicht möglich ist. Die 
Rechtsprechung der Oiberlandesgerichte hat verschiedentlich die Begründung 
eines Doppelsitzes für Unternehmungen auch dann zugelassen, wenn das 
Gericht in der Ostzone zu dem Antrag auf Sitzverlegung nicht Stellung ge-
nommen hat öder wenn ein Antrag wegen Eilbedürftigkeit und Aussichts-
losigkeit gar nicht erst gestellt worden ist. Ein solcher Fall muß einer aus-
drücklichen Ablehnung in jeidem Einzelfalle gleichgestellt werden. Die Ein-
tragung der Zweigniederlassung ist nunmehr auf Grund einesi bei dem Ge-
richt der Zweigniederlassung unmittelbar gestellten Antrages möglich (zur 
Frage des Doppelsitzes vgl. Consbruch, a. a, 0 . , S. 375 und Springe®, a. a. O., 
S. 56t ff.). 
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7. B e s t e l l u n g d e s V e r t r e t e r s u n d E r r i c h t u n g d e r 
Z w e i g n i e d e r l a s s u n g von Amts wegen 
Die Frist von siechs Monaten l§ 2, Abs. 4) soll dazu dienern, baldmöglichst 

Betriebsstätten in Zweigniederlassungen umzuwandeln und Vertreter zu be-
stellen, wo die Unternehmung die erforderlichen Maßnahmen nicht von .sich 
aus trifft. Da es sich um Unternehmen handelt, die dem Geisietz nicht unter-
worfen sind, weil sie außerhalb des Währungsgebietes domizilieren, kann 
ein unmittelbarer Zwang nioht ausgeübt werden. Doch dürften die Unter-
nehmen im allgemeinen id'er Vorschrift desi Abs. 2 freiwillig entsprechen, 
damit sie .den Vertreter selber auswählen können. 
8. V e r g ü t u n g d e s V e r t r e t e r s 

Bei der Höbe der Vergütung (§ 2, Abs. 5) sind sowohl die Art seiner 
Tätigkeit wie auch die wirtschaftliche Lage der Zweigniederlassung und die 
Bezüge der übrigen Angestellten zu berücksichtigen. Es ist bei Aktien-
gesellschaften die Bestimmung des § 78 Aktiengesetz betr. die Grundsätze 
für die Bezüge der Vorstandsmitglieder entsprechend anzuwenden. Man 
wird darauf zu achten haben, daß bei schlechtem Geschäftsgang eine zu 
starke Belastung der Zweigniederlassung durch hohe feste Bezüge ver-
mieden wird. Daher ist eine Beteiligung des Vertreters! am Reingewinn 
zweckmäßig — neben einem Festgehalt —, wodurch auch sein Interesse 
an rentabler Geschäftsführung gesteigert wird. 

§ 3 
Vorschriften für die Eröffnungsbilanz. Fristen 

(1) Soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes er-
gibt, finden die allgemeinen nach dem Gesetz oder der Satzung 
für das Inventar und die Jahresbilanz geltenden Vorschriften 
auch auf die Aufstellung des Inventars sowie die Aufstellung, 
Prüfung, Vorlegung, Feststellung und Veröffentlichimg der Er-
öffnungsbilanz Anwendung. Auf die Aufstellung der Eröffnungs-
bilanz von Wirtschaftsbetrieben der öffentlichen Hand findet 
§ 42 des Handelsgesetzbuches keine Anwendung; die Eröff-
nungsbilanz ist zu prüfen. 

(2) Soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist, ist die Eröffnungsbilanz spätestens bis zum 30, Sep-
tember 1949 festzustellen, 

(3) Für die Eröffnungsbilanzen von Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung und Genossenschaften beginnen die für die 
Aufstellung, Vorlegung, Feststellung und Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Fristen am 1, Juli 1949. 

(4) Die in § 125 Abs, 5 des Aktiengesetzes bestimmte Frist 
beträgt für die Eröffnungsbilanz, auch wenn die Satzung dies 
für den Jahresabschluß nicht bestimmt, sieben Monate, 
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(5) Die Eröffnungsbilanzen von Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung und Genossenschaften sind spätestens bis 
zum 31. Januar 1950 festzustellen. Die im § 41 Abs- 4 des Ge-
setzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
und die im § 33 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes bestimmte 
Frist zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird für die 
Eröffnungsbilanz auf neun Monate verlängert. § 15 der Ver-
ordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Rechts der Han-
delsgesellschaften und der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften vom 4. September 1939 (Reichsgesetzbl. I S, 1694) gilt 
für die Eröffnungsbilanz nicht, 

(6) Das Registergericht kann auf Antrag des Vorstandes 
(persönlich haftende Gesellschafter; Geschäftsführer) die 
Fristen angemessen verlängern, wenn glaubhaft gemacht wird, 
daß diese aus Gründen, die das Unternehmen nicht zu vertreten 
hat, nicht eingehalten werden können. Die Verlängerung soll 
sechs Monate nicht übersteigen. Das gleiche gilt für die gesetz-
lichen und satzungsmäßigen Fristen für die Aufstellung, Vor-
legung, Feststellung und Veröffentlichung des ersten Jahres-
abschlusses in Deutscher Mark. 

(7) Verlegt ein Einzelkaufmann oder eine juristische Per-
son die Hauptniederlassung oder eine Handelsgesellschaft den 
Sitz nach dem 20. Juni 1948 in das Währungsgebiet, so finden 
die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe Anwendung, 
daß das Inventar und die Eröffnungsbilanz für den Tag der Ein-
tragung des Unternehmens im Handelsregister (Genossen-
schaftsregister) aufzustellen sind und das Gericht der neuen 
Hauptniederlassimg oder des neuen Sitzes die Fristen für die 
Eröffnungsbilanz bestimmt. 

Die Vorschriften für die Eröffnungsbilanz 

1. A n w e n d b a r k e i t d e r a l l g e m e i n e n V o r s c h r i f t e n b e t r 
I n v e n t a r u n d J a h r e s b i l a n z , 

a) D i e A u f s t e l l u n g d e s I n v e n t a r s u n d d e r J a h r e s -
b i l a n z , Die Pflicht zur Aufstellung von Inventar und Jahresbilanz liegt 
grundsätzlich „jedem Kaufmann" o'b (§ 39 HGB). Bei Einzelkaufleuten isit 
dies der Inhalber, bei FeTsonenges'ellschaften (offenen Handelsgesellschaften 
uiad Kommanditgesellschaften) aimd es die Geschäfts führenden Gesellschafter-
Für GnibH's sind die Geschäftsführer zur Aufstellung des Inventars und der 
Bilanz verpflichtet (§ 41 GmbH-Gesetz). Bei Aktiengesellschaften ist der 
Vorstand hierzu verpflichtet (§ 125 Aktiengesetz). 

Für G m b H ' s gelten die besonderen Β ewerturugs Vorschrift en des § 42 
GmbH-Gesetzes. Für A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n gelten die Bewetrfungs-
vorachriften des § 133 Aktien-Ges. Die Bewertung«Vorschriften der §§ 5 ff. 
gehen jedoch für die D-Mark-Eröffnungsbilanz vor. 
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b) D i e P r ü f u n g d e s I n v e n t a i r e u n d d e r J a h r e s r b i l a n z . 
Eine Prüfung der Bilanz ist im Handelsgesetzbuch nicht vorgeschrieben. 
Für GmbH's kann gemäß § 42a GmbH-Ges. eine Prüfung durch die Landes-
behorden bzw. den Magistrai vorn Berlin angeordnet werden. Für Aktien-
gesellschaften ergibt sich die laufende Prüfung diurch. Wirtschaftsprüfer aus 
§ 135 Aktien-Gesetz. GmbH's, die Bank- oder Sparkassengeschäfte be-
treiben, sind, durch die Verordnung über Prüfung der Jahresabschlüsse von 
Kreditinstituten vom 7. Juli 1937 (RGBl. I, S. 763) der Ρ flicht prüfung unter-
worfen, Die steuerliche Prüfungspflicht (§§ 171, 204 und 205 Abgabenoird-
nung) gilt aiuch für die D-Mark-Eröffnungsbilanz. Ebenso bezieht sich die 
für Bausparkassen vor.geschriebene Prüfung hierauf (§§ 57, 112, 114 Privat-
versicherimgs-Aufrsichts-Gesetz vom 6. Juni 1931, RGBl, I, S. 315), des-
gleichen für Lagerhaus-G.es ellschaften (Verordnung über Orderlageirscheine 
vom 16. Dezember 1931, RGBL I, S. 763, § 9). Für Genossenschaften sieht 
§ 38 Genossenschafter Gesetz einie Prüfung der Bilanz durch den Auísíchtsrat 
vor, ferner die §§ 53 ff. Gen.-Gee. duinch Prüfer des Verbandes, dem die 
Genossenschaft angehört (vgl. auch § 81). 

c) D i e V o r l e g u n g d e s I n v e n t a r s i u n d d e r B i l a n z . Das 
Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmanne, also dem Geschäftsin-
haber, nicht durch einen Vertreter, wie z. B. den Prokuristen, zu unter-
zeichnen (§ 41 HGB), Bei offenen Handelsg e s el Is oh af t en müssen alle Ge-
sellschafter unterschreibeni, bei Kommanditgesellschaften die persönlich 
haftenden Gesellschafter, nicht dagegen der Kommanditist. Bei .der Aktien-
gesellschaft müssein alle Vorstandsmitglieder), bei der GmbH alle Geschäfts-
führer und bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien alle persönlich haften-
den Gesellschafter die Bilanz unterschreiben (RG 112, 25). Die Unter-
zeichnung der Bilanz einer GmibH durch einen von mehreren Geschäfts-
führern ist nicht ausreichend (anderer Meinung Brodmaim, Anm. 3 zu § 41 
GmbH-Gesetz). 

Die Vorlagepflicht ergibt sich für die Geschäftsführer einer GmlbH aus 
§ 46 GmbH-Gesetz, doch ist diese Bestimmung disp asiti ves Recht (§ 45, 
Abs. 2 GmbH-Ges), SiO daß durch die Satzung auch anderen Organen ails 
der G es e 11 s cha ft er vers ammlung die Bes chlußi as s ung übeT die Jahresbilanz 
übertragen werden kann. Für Ak ti eng esells cha f t em bestimmt § 125 Aktien-
Gesetz, daß der Vorstand die Bilanz und die Gewinn- unid Verlustreohnung 
dem Aufsichterat vorzulegen hat. 

Die Vorlagepflicht bei offenen Handelsgesellschaften und bei Komman-
ditgesellschaften kann in dem Gesell seh aftsv ertrag im einzelnen geregelt 
wenden. Gegenüber dem Kommanditisten ergibt sie sich .aus § 166 HGB. 
Bei dieser Bestimmung handelt es sich um dispositive« Recht (§ 163 HGB). 

d) D i e F e s t s t e l l u n g d e r J a h r e s b i l a n z . Die Jahresbilanz 
wird bei GmbH's gemäß § 46 GmibH-Geisetz, »oweit der Ge&ellschaftsvertraig 
nichts Abweichendeis bestimmt, durch die Geellschafter-Versammlung fest-
gestellt. Für Aktiengesellschaften bestimmt § 125 Aktiengesetz, daß deir 
Jahresabschluß durch die Billigung des Aufsichtsrateis festgestellt wird. 
Falls eich Vorstand jind Auísíchtsrat für idie Feststellung durch die Haupt-
versammlung entscheiden oder falls der Aufsichtsrat den Jahresabschluß 
nicht billigit, wird er durch die Hauptversammlung festgestellt. Für die 
Feststellung der Eröffnungsbilanz bestimmt § 4, daß sie durch die Haupt-
versammlung zu erfolgen hat. Für offene Handelsgesellschaften und Kom-
manditgesellschaften regelt sich die Feststellung der Bilanz nach dem, 
Geisiellsch af te ν ertra g. 
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e) D i « V e r ö f f e n t l i c h u n g d e r J a h r e s ibi l 'an z. Füir Enzel-
kaufleute besteht keine Pflicht zur Veröffentlichung der Bilanz, auch nicht 
für GmibH's, jedoch ist in § 41, Abs. 4 GmbH-Ges. eine Vetröffentlichungs-
pflicht für GmbH's vorgesehen, die Bankgeschäfte zum Gegenstand ihres 
Unternehmens 'gemacht haben. Aktiengesellschaften müssen ihre Bilanz 
ausnahmslos», ohne Rücksicht auf den Gegenstand des Unternehmens, ver-
öffentlichen (§ 143 Aktien-Gesetz). Ebenso sind die Bilanzen der Genossen-
schaften zu veröffentlichen (§ 33 Genosseoischafts-Gesetz). 

2. B i l a n z e n v o n W i r t s c h a f t s b e t r i e b e n d e r ö f f e n t -
l i c h e n H a n d 
Für Wirtschaftsbetriebe der öffentlichen Hand ist die Bilanzprüfung im 

einzelnen durch die Verordnung vom 30. März 1933 (geregelt (RGBl. I, S. 180). 
Diese Verordnung ist durch die 9. Durchführiungsiverordtuung vom 4. August 
1943 (RGBl. I, S. 454) dahinigeheind abgeändert worden, daß die Prüfungs-
pflioht nur aiuf einen von zwei aufeinanderfolg enden Jahresabschlüssen 
beschränkt worden ist. Durch die1 Biestimmurog desi § 81, Abs, 1, Ziff. d) ist 
diese Verordnung aufgehoben worden, so daß die Verordnung vom 30, März 
1933 wieder voll gilt. 

3. F r i s t f ü r d i e B i l a n z f e s t s t e l l u n g 
a) A l l g e m e i n , Die Frist vom 30. September 1949 beizieht «ich nicht 

auf die Aufstellung der Bilamz, sondern auf die Feststellung durch das dazu 
Illach Gesetz oder Satzung berufene Organ. Die Feststellung hat der Auf-
stellung izu folgen. Die Frist ist gemäß § 82, Abs. 2 bis zum 3 0, 'No-
v e m b e r 1 9 4 8 verlängert. Sie ist verhältnismäßig kurz, was besonders bei 
größeren Unternehmungen, die von Einzelkaufleuten oder Pensonalgesell-
schaften betrieben werden, zu Schwierigkeiten führen kann. In solchen 
Fällen kann gemäß Abs. 6 das Reigisbergericht eine Verlängerung der Frist 
zulassen, jedoch soll die Verlängerung nicht mehr als sechs Monate betragen. 
Die Verlängerung der Frist über den 31. Dezember 1950 hinaus hat zur 
Folge, daß an die Stelle des Termins für die Auflösung gemäß § 80, Abs. 1 
der Tag tritt, der drei Monate nach Ablauf der verlängerten Frist liegt. 

b) F ü r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n , K o m m a n d i t g e s e l l -
s c h a f t e n a u f A k t i e n , G e s e l l s c h a f t e n m i t b e s c h r ä n k t e r 
H a f t u n , g u n d G e n o s s e n s c h a f t e n . Durch die Nennung de® 
1. Juli 1949 in § 3, Abs, 3 als, Beginn für den Lauf der Frist für die Bilamiz-
feststellimg ergibt sich für die genannten Gesellschaften eine Frist für die 
Bilanzfeststellumigi die sich um den gleichen Zeitraum verschiebt, um den 
sich deT Termin des 1. Juli 1949 gemäß § 82, Abs. 2 verschoben hat. An 
die Stelle diese® Termins tritt gemäß § 82, Abs, 2 der 1. September 1949, 
Danach gelten als gesetzliche Fristen für die Eröffnungsbilanz, die jedoch 
nur dann gelten, wenn die Satzung keine anderem Fristen bestimmt; 

aa) für A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n : Die Frist des § 125, 
Abs. 1 Aktien-Ges, für die Aufstellung der Bilanz durch den Vorstand 
läuft bis zum 30. November 1949. Die Frist für die Feststellung der Er-
öffnungsbilanz durch die Hauptversammlung (§ 4) läuft bis zum 31, März 
1950. 

bib) für K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t e n a u f A k t i e n . : Die 
Bilanz wird nicht — wie ibei der Aktiengesellschaft — durch Vorstand 
und Aufsichtsrat, sondern durch die persönlich haftenden Gesell-
schafter mit Billigung der Hauptversammlung oder Aktionäre festge-
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stellt. Gemäß § 228 Aktien-Ges. gilt Mr die Beschlußfasis.ung der Haupt-
versammlung § 126, Abs. 5 Aktien-Ges. sinngemäß. Daher läuft die 
Frist für die Feststellung der Eröffnungsbilanz bis zum 31. Mänz 1950. 

cc) f ü r G e s e l l s c h a f t e n m i t b e s c h r ä n k t e r H a f -
t u n g : Die Frist des § 41, Abs. 2 GmbH-Gesetz von drei Monaten be-
zieht sich mur auf 'die Aufstellung der Bilanz durch die Geschäftsführer, 
nicht auf di® Feststellung der Bilanz im Wege der Genehmigung durch 
die Gesellschafter-Versammlung. Für die Feststellung der Eröffnungs-
bilanz beistimmt § 3, Abs. 5 in. Verbindung mit § 82, Abs. 2, daß die 
Bilanz bis zum 31. März 1950 festzustellen ist. 

Für Bankgeschäfte bestimmt § 41, Abs. 4 GmbH-Gesetz, daß die 
Veröffentlichung der Bilanz innerhalb von drei Moniaten mach Ablauf 
de® Geschäftsjahres· zu erfolgen hat, falls die Satzung nichts anderes 
bestimmt, Eis ist mit Baumibach (Anm. 3 zu § 41 GmbH-Gesetz) anzu-
nehmen, daß nur die ordnungsmäßig festgestellte Bilaniz zu veröffent-
lichen ist, da vor der Fest Stellung nur ein Entwurf vorliegt und durch 
seine Veröffentlichung die Vorschrift des § 41, Abs. 4 GmbH-Gesetz 
nioht erfüllt wird (anderer Meinung Scholz, Anm, 4 z>u § 41 GmbH-
Gesetz). In § 3, Abs. 5 wird· — unter Berücksichtigung des § 82 
Abs. 2 — die Frist für die Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz bis zum 
31. Mai 1950 festgesetzt. Diese Bestimmung dürfte jedoch nur dann 
anwendbar sein, wenn für Geldinstitute eine Regelung über die Neu-
festsetzung der Kapitalverhältniseie vorher erfolgt, da gemäß § 77, 
Abs. 1 das D-Mark-Bilanzgeeetiz auf Geldinstitute nicht anwendbar ist. 

dd) für G e n o s s e n ® c h a t t e n : Für die Aufstellung und die 
Feststellung der Bilanz bestehen keine bestimmten Fristen, sondern 
lediglich für die Veröffentlichung, die vom Vorstand innerhalb von sechs 
Mcwiaten nach Ablauf des Geschäftsjahres durchzuführen ist (§ 33, Abs, 3 
Gen.-Geis.). Diese Frist läuft auf Grund des § 3, Abs. 5 in Verbindung 
mit § 82, Abs. 2 für die Veröffentlichung der D-Mark-Eröffnungsbilanz 
bis zum 31. Mai ,1950. Die Bestimmung des ·§ 15 der Verordnung vom 
4. September 1939 (vgL § 3, Abs. 5) sieht vor, daß die Veröffentlichung 
der Bilanz von Genossenschaften vorerst nicht stattfindet. Diese Be-
stimmung gilt für die Eröffnungsbilanz nicht. 

§ 4 

Feststellung der Eröffnungsbilanz 
Die Eröffnungsbilanz einer Aktiengesellschaft oder Kom-

manditgesellschaft auf Aktien wird durch die Hauptversamm-
lung festgestellt. 

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz bei Aktiengesellschaften 
Durch diese Bestimmung wird § 125 Aktiengesetz über die Bilanzfeet-

stellung hinsichtlich der D-Mark-Eröffnungsbilanz eingeschränkt. Im all-
gemeinen wird bei der Aktiengesellschaft die Bilanz dadurch festgestellt, 
daß der Aufsichtsrat die von dem Vorst airad aufgestellte Bilaniz billigt. Wenn 
sich jedpch Vorstand und Aufeichtsrat für die Feststellung der Bilanz durch 
die Hauptversammlung entscheiden oder wenn der Aufsichtsrat die Bilanz 
nicht billigt, so wird die Bilanz von der Hauptversammlung festgestellt. 
Diese Regelung ,gilt für die D-Mark-Eröffnungsbilanz nicht; diese muß viel-
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meihr stets von der Haupt Versammlung festgestellt werden. Damit gilt 
auch inlicht die Frist des, § 125, Abs. 2 Aktiengesetz, wohl aber ist anzu-
nehmen, d'aß die Frist des § 125, Abs. 1 Aktiengesetz für die Aufstellung 
der Bilanz ¡gilt, gemäß der die Bilanz vom Vorstand innerhalb von drei 
Monaten,, also hier bis zuim 30, November 1949, -aufzustellen ist, Die Inn-e-
haltung dieser Frist ist aber keine Voraussetzung für die Gültigkeit der 
Feststellung de» Jahresabschlusses. Die Vorstandsmitglieder setzen sich 
unter Umständein durch schuldhafte Verzögerung einem 0rdnungsst rafver-
fahre η nach § 303, Abs. 1 Akt.-Ges. und einer S chadensersatzp flicht nach 
§ 84 Akt.-Ges. aus. Aber in vielen Fällen wird der Vorstand die Frisit 
nicht einhalten kommen, dia zunächst die Abschlußprüfunig durchgeführt 
sein muß. 

Für Kommanditgesellschaft ein auf Aktien gilt wie für Aktiengesell-
schaften die gleiche Frist bis zum 31. März 1950 für die Feststellung der 
Bilanz durch die Hauptversammlung der Kommanditaktionäre, dagegen 
findet gemäß § 228 Aktiengeisetz die Bestimmung des § 125, Abs. 1 nicht 
Anwendung, so daß der persönlich haf tende Gesellschafter die Bilanz nicht 
innerhalb von drei Monaten,, stunde m entsprechend § 39, Abis,. 2 HGB 
„innerhalb dex einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit" 
aufzustellen hat, Hierbei hat er darauf zu achten, daß der Hauptver-
sammlung ausreichend Zeit für die Prüfung uinid Feststellung der Bilanz 
innerhalb der Frist des § 3, Abs. 4 verbleibt. Hinsichtlich der erforder-
lichen Mehrheit vgl. § 51. a 

Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t 
Allgemeine Bewertungsvorschriften 

§ 5 
Allgemeiner Bewertungsgrundsatz 

(1) Vermögensgegenstände dürfen, soweit sich nicht aus §§ 6 
bis 34 etwas anderes ergibt, höchstens mit dem Wert angesetzt 
werden, der ihnen am Stichtag der Eröffnungsbilanz beizulegen 
ist. 

(2) Auf die Eröffnungsbilanz sind § 133 Nr. 1 bis 3 des Ak-
tiengesetzes, § 42 Nr. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, § 33c Nr, 1 und 2 des Genossen-
schaftsgesetzes sowie entsprechende Bestimmungen der Satzung 
(des Gesellschaftsvertrages, des Statuts) nicht anzuwenden, 

(3) Für die künftigen Jahresbilanzen gelten die in der Er-
öffnungsbilanz angesetzten Werte als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten im Sinne der im Abs, 2 angeführten gesetzlichen 
Vorschriften, 

(4) Soweit die §§ 6—34 Vorschriften über den Wertansatz 
von Forderungen ausländischer Gläubiger und von Verbindlich-
keiten inländischer Schuldner gegenüber ausländischen Gläubi-
gern enthalten, wird hierdurch die Forderung des ausländischen 
Gläubigers in ihrem Inhalt und Umfang nicht berührt. 

Β o e h m e r , D M - B i l a n z g e s e t z 2 
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Der allgemeine Bewertungsgrundsatz 
1. W e r t am· S t i c h t a g e d e r E r ö f f n u n g s b i l a n z 

a) A l l g e m e i n e r W e r t ' b e i g r i f f . Die Bestimmung über den 
Wertansatz entspricht der Bestimmung des § 40, Abs. 2 HGB, Durch die 
Einfügung des Worteis „höchstens" ist klargestellt, daß im Interesse der 
Gläubiger eine zu hohe Bewertung vermieden werden muß, aber auch, um 
«ine S e lb stt aus chung zu vermeiden. Es handelt sich hier um eine handele-, 
nicht uro eine isiteuerrechtliche Bestimmung. Infolgedessen ist nicht der 
steuerliche Begriff des „Teil wer tes", sondern der handelsrechtliche des Zeit-
wertes gewählt worden. Im der Praxis dürfte jedoch ein Unterschied nicht 
bestehen, denn im Int eneas« der „Bilanzwahrheit" soll eine richtige Be-
wertung des Vermögens vorgenommen wieirden, die weder — unter Ge-
fährdung der Gläubigerinter essen .—. zu überhöhten noch — unter Gefähr-
dung der Steuerinteressen — zu zu ¡niedrigen Wertansätzen führt. 

In § 5 wird nur ein allgemeiner Grundsatz für die Bewertung aufge-
stellt, der in den folgenden Paragraphen in verschiedener Hinsicht einge-
schränkt wird. Es wird mit dein Beigriff des Zeitwertes der objektive Wert 
zugrunde gelegt, den das Veirmögensstück für das Geschäft bei desisien Fort-
führung hat, also nicht der Liquidationswert (RG 43, 127), ebensowenig ein 
subjektiver Wert, den der Geschäftisdnhaber denn Vermögensstück aus einer 
subjektiven Einstellung heraus beimißt. Auch spielt die Ertragslage des 
Unternehmens keine Rolle, d. <h, eis darf nicht ein Ertragswert zugrunde 
gelegt werdein, wobei lallerdingisi in steuerlicher Hinsicht § 50, Abs. 2 des 
Reichsbewertungsgeisietzes zu berücksichtigen ist. 

Wenn das Gesetz auch einen bestimmten Stichtag für idie Bewertung 
festsetzt, iso bedeutet dieis nicht, daß Umstände, die an diesem Stichtag 
noch nicht befkammt waren, wo'hl aber bei der Bilanizaiufstellung bekannt ge-
worden sind, unberücksichtigt bleiben müssen. Dagegen können Umstände, 
die vor dem Stichtag liegen, bei der Bewertung nicht ohne "weiteres zu-
grunde gelegt werden, denn der Zeitwert ist gerade ein von dem An-
schaffung®- oder Herstellungspreis zu unterscheidender Wertbegriff. Man 
kann jedoch den· Zeitwert des § 5 ebensowenig wie dem Wertbegriff des 
§ 40 HGB losgelöst vom dem Begriff der o r d n u n g s m ä ß i g e n B u c h -
f ü h r u n g u n d B i l a n z i e r u n g betrachten; denn bei einer Bewertung 
muß man außer dem Zeitpunkt auch den Wertmaßstab kemneii. Dieser 
Wertmaßstab besteht in der Anwendung deisi Grundsatzes ordnungsgemäßer 
Buchführung und Bilanzierung. 

Hierbei kommt man bei der üblichen Bilamzaufstellmig zu einer Berück-
sichtigung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der bis zu dem 
Bilamzstichtag durch die Abnutzung entstandenen Wertminderung. Bei der 
Bewertung zum Bilanzstichtag sind daher im allgemeinen die entsprechend 
der Abnutzung bisher vomgenamtnenen Abschreibungen ziu berücksichtigen. 
Dies ergibt sich auch daraus, daß jede Bilanz mit der vorhergehenden so-
wohl hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Venmögensigegenstände wie 
auch hinsichtlich der Gliederung übereinstimmen soll ( G r u n d s a t z d e n 
W e r t z u s a m m e n h a n g esi o d e r d e r B i l a n z k o n t i n u i t ä t ) . Ent-
sprechend diesem Grundsatz müssen in der Steuerbilanz die einmal ge-
wählten und anerkannten Absehreibungsmethoden beibehalten bleiben. 
Nur ausnahmsweise können sie bei veränderten Verhältnissen gewechselt 
werden. In der Handelsbilanz gilt der Grundsatz der Büanzkontinuität im 
allgemeinen auch, wenn er sich auch nicht in dem Maße .durchgesetzt hat, 
wie in der Steuerbilanz (RG 80, 332 igieht zu weit, wenn es· sagt: „Eine sogen. 
Kontinuität der Bilanz gibt es nicht"); er wird insoweit beachtet, als 
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wesentliche Abweichungen in der Gliederung idler Bilanz oder in der ¡Be-
wertung im Geschäftsbericht erwähnt werden müssen (Trumpler, „Die ¡Bi-
lanz der Aktiengesellschaft", S. 22). Das D-Markbilanzigesetz hat jedoch 
diesen Grundsatz nicht angewendet. 

2, A u s s c h l u ß vom) h a n d e l s r e c h t l i c h e n B e w e r t u n g s -
V o r s c h r i f t e n 
In den 'handelsrechtlichen Bestimmungen, die: im Absatz 2 aufgeführt 

sind, kommt der Gedanke zum Ausdruck, daß für das Anlage- und für das 
Umlaufvermögen (bei Aktiengesellschaften, während § 42 GmbH-Ges. das 
Umlaufvermögen nicht erwähnt) die Anschaffungs- odeT Herrsitelkingskosten 
dem Höchstwert darstellen und daß eine Ueberbewertunig nicht .statthaft ist 
( • H ö c h s t w e r t p r i n z i p ) , Daher sind Wertverluste entweder von dem 
Aktivposten abzuziehen oder es ist auf der Passivseite ein Gegenposten in 
Form von Wert ber i eh tig unig en zu bilden. Haben die Gegenstände des Um-
laufvermögens einen Börsen- oder Marktpreis, so ist, falls er niedriger ist 
alisi die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der niedrigere Börsen- oder 
Marktpreis in die Bilamz einzusetzen ( N i e d e r s t w e r t p r i n z i p ) . 

Diese Vorschriften .gelten für die E r t r a g s b i l a n z und finden auf 
die D-Mark - Er öf fnungsbi 1 ainiz keine Anwendung, denn diese ist eine V e r -
m ö g e n s bilaniz, das heißt, sie dient der Ermittlung des in einem be-
stimmten Zeitpunkt vorhandenen Vermögens, ohne daß durch Unterbewer-
turogen oder zu hohe Rückstellungen stille Reserven geschaffen werdein 
sollen. Die Steueribilainiz, die gleichfalls eine Veirmögensbilanz kit, stimmt 
mit der D-Mark-Eröffnungsbilanz, wenn sie entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen aufgestellt ist, überein (vgl. §§ 74 u. 75). 

3, W e r t a n s a t z a l s f i k t i v e Am® c h a f f u n g s - o d e r H e r -
s t e l l u n . g s k o s t ein 
Die in der D-Mark-Eröffnungsbilaruz enthaltenen Wertansätze bilden 

die Grundlage für die späteren Handelsbilanzen. Entsprechend dem Grund-
satz der Bilanzkontinuität können also die Wertansätze in den späteren 
Hamidelslbilanzen nicht frei gewählt werden, sondern sie sind aus der Er-
öffnungsbilanz herzuleiten. Von ihnen sind die Abschreibungen zu machen. 
Bei Verschmelzungen darf über diese Werte nicht1 hinausigeig'ajngen werden. 

§6 

Berücksichtigung späterer Währungs- und Kriegsfolge-
maßnahmen 

(1) Das Vierte Gesetz zur Neuordnung des Geldwesens 
(Festkontogesetz) nebst seinen Durchführungsbestimmungen, 
die Vorschriften über die Neuordnung des Geldwesens in dem 
französischen, britischen und amerikanischen Sektor von Groß-
Berlin sowie über die Währungsreform in der sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands^ namentlich die Anordnung der 
Deutschen Wirtschaftskommission für die sowjetische Be-
satzungszone „über die Behandlung von Forderungen von Kre-
ditinstituten in den Westzonen (einschließlich des Saargebiets) 
oder geschlossenen Banken in Groß-Berlin gegen Schuldner in 
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der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands" vom 18. August 
1948 und ähnliche Maßnahmen, die zwischen dem 21. Juni 1948 
und dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes getroffen 
worden sind, sind bei den Wertansätzen zu berücksichtigen. 

(2) Demontagen, Reparationsentnahmen und ähnliche Maß-
nahmen, die in der Zeit zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes getroffen werden, 
können, wenn ihre Durchführung mutmaßlich eine Ueberschul-
dung der Kapitalgesellschaft zur Folge hat, bei den Wertan-
sätzen berücksichtigt werden. 

Die Rückwirkung des Währungsrechts und von Demontage-Maßnahmen auf 
den Bilanzstichtag 

Da gemäß § 5 der Zeitwert der Vermög ensg eig ens t anide am Bilanzsticht'ag, 
dem 21. Juni 1948, maßgebend ist, würden ohne, eine besondere Bestimmung 
Vorgänge, die den Wert der Vermögemisigegenetände mach diesem Stichtag 
beeinträchtigen, in der Eröffnungsbilanz unberücksichtigt bleiben· müssen, 
deinn sie hiaben keine rückwirkende Kraft. Dais Vermögen ist jedoch so-
wohl in demi Währungsgebiet der dred Westeonen (durch das Festkontogesetz 
und seine DurcMührumgisverordnomgen) wie auch in der Ostzone und1 in 
Berlin (durch die in § 6 aufgeführten Vorschriften) nach dean Stich-
tag der Eröffnungsbilanz in seinem Werte beeinträchtigt worden. Es 
würde zu einer unrichtigen Vermögensbewertung führen, wenn man solche 
späteren Währungsmaßnahmen nicht berücksichtigen würde. Die Wäh-
rungsreform miuß hinsichtlich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz als ein 
einheitliches Ganzes «ungesehen wenden, wenn sie auch in den verschie-
denen Zonen uiud Sektoren Berlins örtlich und zeitlich uneinheitlich durch-
geführt worden ist. Daher ist es vom bilanzmäßigen Standpunkt gerecht-
fertigt, daß die späteren Währungsmaßnahmen' auf den Bilainizistichtag 
zurückwirken. 

Wenn also beispielsweise ein Kaufmann fremde Gelder als Hinter-
legungsgelder aufbewahrt hat und die, Voraussetzungen deir 2. Durch-
führungsverordnung zum Festkontcxgesetz (Anmeldung aiuf Formular B) 
erfüllt sinid, so braucht er diese Beträge in seiner Bilanz nicht als im Ver-
hältnis 10 : 1 umzustellende Verbindlichkeiten ausau/weisen, sondern er kann 
die erst später erfolgte Regelung scholl in der Eröffnungsbilanz berück-
sichtigen), gemäß der die Verpflichtung nur im Verhältnis 10:0,65 umzu-
stellen ist. Entsprechendes' gilt für die Währungs Vo rschrift en, die für die 
Ostzone und für Berlin später erlassen sind. 

Wenn Demontage- umd ähnliche Maßnahmen, die mach, demi Bilatnzstich-
taig und vor Inlkraifttreten des Gesetze® getroffen· sind, mutmaßlich zu einer 
Ueb er schul dung führen, können· sie bei den Wertansätzen berücksichtigt 
werden. Die Entschädigungsansprüche sind mit einem Eritmerungsposten 
anzusetzen (§ 21). 

§ 7 
Anzuwendendes Währungsrecht 

Ist zweifelhaft, welches Währungsrecht auf in Reichsmark 
begründete Forderungen oder Verbindlichkeiten anzuwenden 
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ist, so ist für deren Wertansatz in der Regel von folgenden 
Grundsätzen auszugehen: 

1, Befindet sich der Schuldner innerhalb Deutschlands, so 
ist das Währungsrecht des letztbekannten Wohnsitzes (Sitzes) 
zugrunde zu legen, den der Schuldner vor dem 21. Juni 1948 
gehabt hat, es sei denn, daß sich der Schwerpunkt des Rechts-
verhältnisses am 21, Juni 1948 eindeutig an einem anderen Ort 
befunden hat oder die Voraussetzungen der Nr, 3 vorliegen, 

2, Bei durch Grundpfandrecht gesicherten Forderungen 
ist davon auszugehen, daß sich diese nach dem Währungsrecht 
am Ort der belegenen Sache richten. 

3, Reichsmarkforderungen gegen Schuldner mit Wohnsitz 
(Sitz) in Deutschland außerhalb des Währungsgebietes gelten 
für ihren Wertansatz als nach den Vorschriften des Umstel-
lungsgesetzes auf Deutsche Mark umgestellt, soweit in Ver-
mögen vollstreck werden kann, das sich im Währungsgebiet 
befindet. 

Das anzuwendende Währungsrecht 
1, W ä h r u n g s r e c ' h t d e s W o h n s i t z e s d e s S c h u l d n e r s 

Die Wäh rungsvors cfor ift e η enthalten im allgemeinen keine Bestimmungen 
darüber, wie Forderungen gegen Schuldner außerhalb des Gebietes, für da? 
die Wäh rungs Vorschrift gilt, umzustellen sind. Infolgedessen bestellt auch 
für die Bewertung dieser Forderungen in der Eröffnungsbilanz keine einheit-
liche Norm, Daher ist eine einheitliche Regelung dahingehend getroffen 
worden, daß grundsätzlich der letztbekamnte Wohnsitz bzw. Sitz des 
Schuldners vor dem Bilanzstichtag maßgebend ist. Unter „Schwerpunkt 
des Rechtsverhältnisses" dürften vor allem die Fällel zu verstehen isiein, in 
denen der Schuldner zwar seinen Wohnsitz oder Sitz noch in einer anderen 
Zone, ζ. B. der Ostzone, hat, abeir auch- in der Westzone tätig iisit und das 
Rechtsverhältnis hier begründet unid abgewickelt worden ist 
2, W ä h r u n g s r e c h t d e s O r t e s · d e s d i n g l i c h e n R e c h t s 

Entsprechend dem dinglichen Gerichtsstände (§§ 24—26 ZPO) ist bei 
solchen Forderungen, die dinglich gesichert sind, sowohl das dingliche 
Recht wie auch die persönliche Forderung nach dem Währungsrecht zu 
bewerten, das am Ort der belegenen Sache gilt. Hier tritt der Ort des 
Grundstück® am die Stelle deis Wohnsitzes des Schuldners. 
3, W ä h τ u n g e r e c h t d e s S c h u l d n e r s m i t W o h n s i t z a u ß e r -

h a l b u n d V e r m ö g e n i m W ä h r u n g s g e b i e t 
Für Klagen gegen Personen mit Wohnsitz außerhalb, abeT Vermögen 

innerhalb Deutschlands bestimmt § 23' ZPO den Beizink a'Lsi Gerichtsstand, 
in dem sich das Vermögen befindet. Dementsprechend ist bei Schuldnern 
mit Wohnsitz 'außerhalb des Währungsgebietes, also außerhalb deT direi 
Westzonen, jedoch .innerhalb Deutschlands, die Forderung nach dem Um-
stellungsgesetz, also nach dem Währung'sirecht der Westzonen, umzustellen 
und in der Eröffnungsibilainiz zu bewerten, sofern der Schuldner Vermögen 
hat, das sich in den Westzomen befindet oder aus sonstigem Grunde, z. B. 
auf Grund einer Bürgschaft dort vollstreckt werden kann. 
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§ 8 
Oeffentlich-rechtlíche Verfügungsbeschränkungen 

Vermögensgegenstände, die einer Verfügungsbeschränkung 
auf Grund der Gesetze Nr. 52 oder 53 der Militärregierungen 
und des § 26 Abs. 2 des Umstellungsgesetzes oder einer son-
stigen gegen jeden wirkenden Verfügungsbeschränkung unter-
liegen, brauchen nicht allein wegen dieser Verfügungs-
beschränkung mit einem niedrigeren Wert angesetzt zu werden. 
In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) ist der Gesamt-
betrag der Vermögensgegenstände anzugeben, die solchen Ver-
fügungsbeschränkungen unterliegen. 

Die Bewertung blockierten Vermögens 
Die Bestimmung, daß Vermögen, das den Gesetzen Nr, 52 und 53 unter-

worfen ist, wegen der sich daraus ergebenden Verfügungsbeschränkungen 
nicht niedriger bewertet zu werden braucht, bezieht sich auf alle Arten von 
Vermögen, also auch auf Forderungen. Insoweit wird die Bewertungsvor-
schrift des § 24, Abs, 2 eingeschränkt. Es wird grundsätzlich daran fest-
gehalten, daß sich die Verfügungsbeschränkungein weder auf die Bilanzierung 
noch auf die D-Mark-Eröffnungsbilanz auewirken müssen. 

Ebenso muß in der D-Mark-Eröffnungsbilanz auch die Vorschrift des 
§ 26, Abs. 2 Umstell'ungsgesetz bei der Bewertung nicht berücksichtigt 
werden, gemäß der die Verfügungsbeschränkungen der Gesetze 52 und 53 
auf alle Aligeldguthaben und auf alle Forderungen; und Verbindlichkeiten in 
Deutscher Mark Anwendung finden, deren Gläubiger oder Schuldner ihren 
Wohnsitz, Sitz oder Ort der Niederlassung in einem deutschen Gebiet außer-
halb des Währungsgebietes haben. 

Soweit für die Verwaltung eines dem Ges. 52 oder 53 unterliegenden 
Unternehmens ein „custodian" („Verwalter") bestellt ist, der an Stelle des 
Inhabers das Unternehmen verwaltet, hat dieser die Verpflichtung zur ord-
nungsmäßigen Verwaltung und damit auch zur ordnungsmäßigen Buchführung 
und Bilanzierung. Ferner hat er die Verpflichtungen des seiner Verwaltung 
unterstehenden Unternehmens ordnungsgemäß zu erfüllen, Dies ergibt sich 
aus Artikel IV des Ges. 52, gemäß dem geschäftliche Unternehmen grund-
sätzlich nicht der Aktionssperre unterliegen, sondern weiterarbeiten können. 
Mit Rücksicht auf diese Bestimmung werden im allgemeinen auch Forderun-
gen,, gegen Unternehmungen, die dem Ges. 52 unterliegen, hinsichtlich der 
Möglichkeit ihrer Geltendmachung /nicht beeinträchtigt, so daß eine Minder-
bewertung solcher Forderungen in der Bilanz im allgemeinen nicht gerecht-
fertigt ist, 

§ 9 
Auslandsvermögen 

(1) Vermögensgegenstände, die von dem Kontrollratgesetz 
Nr, 5 oder entsprechenden Maßnahmen im Ausland erfaßt 
worden sind, sowie Vermögensgegenstände, die auf Grund des 
Gesetzes Nr. 53 der Militärregierung abgeliefert wurden, sind 
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mit einem Erinnerungsposten von einer Deutschen Mark anzu-
setzen, es sei denn, daß besondere Gründe einen höheren Wert-
ansatz rechtfertigen. 

(2) In dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) sind dies« 
Gegenstände mit dem zuletzt vor Inkrafttreten der in Abs- 1 
genannten Maßnahmen in der Bilanz ausgewiesenen Wert unter 
Berücksichtigung eines Verhältnisses von einer Deutschen Mark 
für jede Reichsmark aufzuführen. Bei Valuta-Forderungen ist 
außerdem der Nennbetrag in ausländischer Währung anzugeben. 

Die Bewertung von Auslandsyermögen 

1. E r i n n e r u n g s p o s t e n 
Das Komtrollratsigesetz Nr, 5 betrifft die Uebeimahme und Erfassung 

deutschen Vermögens im Ausland. Gemäß Art. I ist eine Kommission, be-
stehend aus Vertreterin der vier Besatzungmächte, gebildet worden, der die 
Rechte und Ansprüche auf Vermögen, das im Eigentum einer in oder außer-
halb Deutschlands befindlichen Person deutscher Staatsangehörigkeit steht, 
übertragen worden sind, Das Gesetz Nr, 53 betrifft die Devisenbewirt-
schaftung und sieht die< Ablieferung von (ausländischen Zahlungsmitteln 
Wertpapieren, die auf ausländische Währung lauten, Gold, Silber, Platin und 
dergl, vor. 

Soweit sich Vermögensstücke im Ausland befinden oder auf Grund des 
Gesetzes Nr. 53 der Militärregierung abgeliefert worden sind, ist eine so 
weitgehende Beeinträchtigung erfolgt, daß eine Bewertung nur fiktive Be-
deutung haben würde, denn eine Realisierbarkeit solchen Vermögens ist bis 
auf weiteres nicht möglich. Es würde daher im allgemeinen dem Grundsatz 
der Bilanzwahrheit widersprechen, wenn solche Vermögensstücke in der Bi-
lanz mit einem anderen Wert als mit einem bloßen Erinnerungsposten an-
gesetzt würdein. Lediglich in Ausnahmefällen ist bei besonderen Gründen 
ein höherer Wertansatz zulässig. 

2. B e h a n d l u n g * i m B e r i c h t ü b e r d i e N e u f e s t s e t z u n g 
Die Bestimmung des Abs, 2 dient dazu, daß für den Fall einer späteren 

Regelung der vor der Währungsumstellung vorhandene Wert des Vermögens-
gegenstandes aius dem Bericht jederzeit ohne weiteres festgestellt 
werden kann. Da es sich um Sachwerte oder um Forderungen handelt, die 
im Ausland zu erfüllen sind, werden sie von der Währungsumstell'ung nicht 
betroffen, Daher sind sie mit einem Wert unter Berücksichtigung des Ver-
hätlnisses 1 : 1 in Deutscher Mark in deim Bericht aufzuführen. Dies 
ändeirt aber nichts daran, daß auch für sie der Ansatz in der D-Mark-
Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungsposten von 1,— D-Mark gilt. Der 
Bericht muß bei Forderungen! sowohl dem Wert in Deutscher Mark 
enthalten, der sich bei Berücksichtigung des Umstellungsverhältnisses 
von 1 : 1 ergibt, wie auch den Nennbetrag in der ausländischen 
Währung, falls die Forderung auf ausländische Wäihirtun'g lautet. Andern-
falls ist niur der Betrag in Deutscher Mark im demi Bericht anzugeben. Die 
Regelung des Abs, 2 igilt nur für Κapitalgeisells'chaften, also nicht für 
Offene Handels- und Kammiaodi t ge s e Ils chai t en ; denn die Vorschrift des 
§ 48 igilt nur für Kapitalgesellschaften, 
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§ io 
Valuta-Schuldverhältnisse 

(1) Für den Wertansatz von Valuta-Verpflichtungen und 
nicht unter § 9 fallenden Valuta-Forderungen ist der Umrech-
nungskurs von 0,30 USA-Dollar für eine Deutsche Mark zu-
grunde zu legen; für die Umrechnung der übrigen Fremd-
Valuten ist die von der Bank deutscher Länder als Anlage zu 
Nr. 21 der Richtlinien zur Erstellung der Reichsmarkschluß-
bilanz und der Umstellungsrechnung der Geldinstitute im Oef-
fentlichen Anzeiger für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet Nr, 10 
vom 5, Februar 1949 veröffentlichte Umrechnungstabelle zu-
grunde zu legen. 

(2) Valuta-Verpflichtungen und nicht unter § 9 fallende 
Valuta-Forderungen, die vor Aufstellung der Eröffnungsbilanz 
getilgt worden sind, sind mit dem Betrag anzusetzen, der zu 
ihrer Tilgung verwandt worden ist. 

Die Forderungen und Verpflichtungen in ausländischer Währung 

Da die Deutsche Mark nur hinsichtlich des Dollars einen Kurs bat, der 
von der Joint Export Import Agency (JEIA) festgesetzt wird, bildet dieisœr 
Kurs, also eine Deutsche Mark = 0,30 USA-Dollair, die Grundlag« für die Er-
rechnung von Wertansätzen für Forderungen und Verpflichtungen in aus-
ländischer Währung. Soweit es sich uan Forderuingen in anderer fremder 
Währung handelt, ist die Errechnung des Wertansatzes nach § 10 niur dann 
vorzunehmen, wenn die Forderung -nicht unter § 9 fällt, also nicht durch das 
Kontrollratisigesetz Nr. 5 oder das Gesetz Nr, 53 der Militärregierung erfaßt 
wird. Für diese Forderungen kommt eine Umrechnung zwecks Ermittlunlg 
eines Wertansatzes nicht in Betracht, da sie nur mit einem Erinnerungs-
postein von einer Deutschen Mark anzusetzen sind. In § 10 wird im Unter-
s-chied zu § 9, Abs. 2 die Umrechiiuinigistabelle der Anlage zu Nr. 21 der 
Richtlinien zur Ermittlung der Reichsmairkschlußbilaniz und der Umstellungs-
rechnung der Geldinstitute zugrunde gelegt, während § 9, Abs. 2 für die 
Bestimmung des 'gemeinem Wertes der F onde minig keine besonderen Be-
stimmungen enthält. In beidien Fällen handelt es sich jedoch nur um allge-
meine Bewectunlgsvorschriften, die nicht besagen, daß die Bonität der For-
derung außer acht zu lassen ist, Infolgedessen ist auch bei Val/uta-Forde-
rungen § 24, Abs. 2 anzuwenden, wonach, zweifelhafte Forderungen nach 
ihrem wahrscheinlichem Wert einzusetzen und uneinbringliche Forderungen 
abzuschreiben sind. In § 10 werden also nur die allgemeinen Umrechnumgs-
grundsätze geregelt, die eine Korrektur nach § 24, Abs, 2 nur bei sichere« 
Forderungen nicht erforderlich machen. 

§ 11 
Geldwertschuldverhältnisse 

(1) Für den Wertansatz von Forderungen und Verbindlich-
keiten, die nicht auf einen bestimmten Betrag lauten, sondern 
nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses in deutscher Währung 
in Höhe des Wertes einer bestimmten Menge von Edelmetallen, 
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Waren, Wertpapieren oder ausländischen Zahlungsmitteln oder 
von Sach- und Dienstleistungen zu erfüllen sind, ist dieser Wert 
zugrunde zu legen; §§ 10, 20 und 22 sind entsprechend anzu-
wenden. 

(2) Abs, 1 findet keine Anwendung, wenn der Wert einer 
bestimmten Menge von Feingold geschuldet wird; in diesem 
Falle ist für den Wertansatz der Umstellungsbetrag in Deut-
scher Mark zugrunde zu legen, der sich aus den Vorschriften 
des Umstellungsgesetzes für den durch den Preis von 2790 
Reichsmark für 1 kg Feingold bestimmten Reichsmarkbetrag 
ergibt. 

(3) § 5, Abs. 4 findet Anwendung. Im Falle des Abs. 2 ist in 
dem Bericht über die Neufestsetzung (§ 48) der Unterschieds-
betrag zwischen dem Wertansatz und der Höhe der Verbind-
lichkeit nach dem für ihren Inhalt und Umfang maßgebenden 
Recht anzugeben. 

Die Bewertung von Geldwertschuldverhältnissen und von 
Goldmarkverbindlichkeiten 

Die Geisetzgebimg unid Rechtsprechung halt schon laoige vor der 
Währungsreform alten Bestrebungen, durch besondere Gestaltung von Ver-
trägen, einie Freistellung des Gläubigers von der allmählichen. Geldent-
wertung zu erreichen, entgegengewirkt (Verordnung über wertbeständige 
Rechte vom 16. November 1940, RGBl. I, S. 1521). Der deutschen Aul-
fassung haben; sich die Besatzunigsmächte angeschlossen und1 in Gesetz Nr. 51 
bestimmt, daß niemand ein« Vereinbarung treffen darf, die die Zajhlung einer 
anderen als der Markwährunig vorsieht (Art. II.). Di eise s Gesetz ist durch 
die Verordnung Nr. 92/Nr. 118 dahingehend geändert worden, daß die Ver-
einbarung von Wertbestämdigikeitsklaiuiseln u n z u l ä s s i g ist, weil darin 
ein Mißtrauen gegen die Währung zum Ausdruck gebracht wird. Auch das 
Umstellurogsgesetz wirkt allen Versuchern, sich durch GoldmaTkklauseln eine 
Besserstellung bei der Umstellung zu sichern, entgegen, indem ,eis die Gold-
mark der Reichsmark bei der Umstellung gleichstellt (§ 13, Abs, 3 des Um-
stellungsgesetzes). Soweit Forderungen und Verbindlichkeiten nicht au! 
einen bestimmten Betrag, isondem auf eine bestimmt« Menge von/ Wert-
gegenständen lautleite, richtet sich der Wertansatz nach dem Werte dieser 
Gegenstände, wobei die Bewertungsvorschriften der §§ 10, 20 und 22 anzu-
wenden sind. Dies gilt jedoch nicht für Goidmarkverbmdlichkeiten. Diese 
sind in gleicher Weise zu bewerten wie R e i c h s m a r k Verbindlichkeiten. 
Sie erhalten also weder bei der Umstellung der Währung noch bei der 
Bewertung in der Eröffnungsbilanz eine besondere Behandlung. Auch 
Feingoldklajuseiln sind in .gleicher Weise zu behandeln, also es ist nicht ein 
überhöhter Reichsmarkpreiis, sondern .der übliche vom 2790,— RM für ein 
Kilogramm Feingold zugrunde zu legen und die sich daraus ergebende 
Reichsmark-Verbindlichkeit in der üblichen Weise .umzustellen. Der Gläu-
biger einer solchen Forderung erlangt also k e i n e B e s s e r s t e l l u n g -
Dabei ist bei ihm als Forderung uinid bei dem Schuldner als Verbindlichkeit 
der normale Betrag, der sich aus der Umstellung ergibt, anzusetzen. 
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§ 12 
Schuldverhältnisse mit Wertsicherungsklausel 

(1) Für den Wertansatz von Forderungen und Verbindlich-
keiten, die auf einen bestimmten Reichsmarkbetrag lauten, 
aber mit einer Wertsicherungsklausel versehen sind, ist der 
Umstellungsbetrag in Deutscher Mark zugrunde zu legen, der 
sich aus den Vorschriften des Umstellungsgesetzes für den 
Reichsmarkbetrag ohne Berücksichtigung der Wertsicherungs-
klausel ergibt, 

(2) § 5, Abs. 4 findet Anwendung. In dem Bericht über die 
Neufestsetzung (§ 48) ist Her Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Wertansatz und der Höhe der Verbindlichkeit nach dem für 
ihren Inhalt und Umfang maßgebenden Recht anzugeben. 

Schuldverhältnisse mit Wertbeständigkeitsklauseln 
Im Unterschied zu § 11 werden in § 12 solche Schuldverhältnissie be-

handelt, die auf einem 'bestimmten Reichsmarkbetraig lauten. Während in 
dem Falle des § 11 deutsche Währung in Höhe des Wertes «inler be-
stimmten Menge von Edelmetallen, Waren, Wertpapieren, ausländischen 
Zaihlunigsmittehi oder von Sach- und Dimstleistunigen geschuldet wird, 
also das Schuldverhältnis nicht auf Zahlung eines· bestimmten Reichsmark-
betrages lautet, regelt § 12 d'en Fall, daß das Schuldv.erhältnis auf Reichs-
mark lautet, aber mit einer Wertsicheirungeklaustell versehen ist. In diesem 
Falle 'gilt das gleiche wie im Falle der Vereinbarung einer bestimmten 
Menige Feingold (§ 11, Abs. 2): Es wird der Rietichsmairkbetraig zugrunde :gie-
leigt und die Wertsichemmgsklaus'eil nicht berücksichtigt. Der Reichsmark -
betrag wird mach den Vorschriften! des Umstellungsgesetzes umgestellt. 
Diets© Bewertung Vorschrift schließt nicht aus,, daß die Biestimmung des 
§ 24 über die Bewertung von Forderungen unabhängig von der sich auf 
Grund des Umsteltunigisiges'etizes ergebenden Höhe des Betrages, in Deut-
scbetr Mark bei deT Ermitteluinig des Wertansatzes zu berücksichtigen ist. 

Das Umstellungisgesetiz bestimmt in § 13, Abs·. 3, S. 1, daß Reichismark-
verbindlichkeiten und Reichsmarkforderungen im Sinne dieses Gesetzes alle 
Verbinidlichkeitelni und Forderungen aus, vor dem 21. Juni 1948 begründeten 
Schuldverhältnissen sind, 'die auf Reichsmark, Reirtenanamk oder Goldmark 
lauten, aber nach den Vorschriften in Reichsmark zu erfüllen 'gewesen 
wären, die vor dem Inikraftlnet'enT des¡ Währunigsgesetzee in Geltunig igeweaen 
sind. Unabhängig vorn dieser (gesetzlichen Regelung ist jedoch eine andere 
Umstellung im Weige der igegenjseitigie'n V-ereinbarunig zulässig, die in der 
Eröffnungsbilanz zu berücksichtigen ist (vgl. § 24, Abs. 3). 

§ 13 
Erinnerungsposten als Höchstwerte bei der Einstellung 

von Kapitalentwertungskonten 
Werden in die Eröffnungsbilanz Kapitalentwertungskonten 

(§§ 36, 37) eingestellt, so ist in den Fällen, in denen dieses Gesetz 
die Ansetzung eines Vermögensgegenstandes mit einem Erinne-
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rungsposten zuläßt, der Vermögensgegenstand an Stelle des 
sonst zulässigen Wertes mit dem Erinnerungsposten in der Er-
öffnungsbilanz anzusetzen. Gleiches gilt in den Fällen, in denen 
dieses Gesetz die Ansetzung eines Vermögensgegenstandes mit 
einem Erinnerungsposten vorschreibt, aber einen höheren Wert-
ansatz aus besonderen Gründen zuläßt. 

Die Ansetzung von Vermögensgegenständen mit Erinnerungsposten 
bei Einstellung von Kapitalentwertungskonten 

In den. Fällen, in denen die Neufestsetzung unter Bildung eines Kapi-
talentwertunglskontos nach § 36 oder 37 erfolgt, ist es besonders wichtig, 
daß die übrigen Ver mögerusgegenstäncLe vorsichtig 'bewertet werden, denn 
andernfalls würde die Beschränkung für dais Kapitalentwertumgislcanto, dae 
mach § 36 höchstens 50°/o des 'Neimikapitals und mach § 37 höchst e rus 
90 «/o des Nennkapitals betragen darf, umgangen werden können, indem 
Vermögenswerte zu hoch bewertet werden. In solchen Fällein könnte ein 
niedrigeres Kapitalentwertlingskonto gebildet werden als bei geringerer Be-
wertung der Aktiva, denn von der Bewertung der Aktiva hängt die Höhe 
des Neukapitals und1 damit die zulässige Höhie. des Kapital,entwertumigskontos 
ab. Um eine zu hohe Bewertung der Aktiva zu vermeiden, ist daher in 
den Fällen, in denen ein Kapitalen twertu'nigsk onto gebildet wird, überall 
dort, wo ein Erinnerung sp osten an Steile eines sonst zulässigen Wertes 
eingesetzt werden k a n n , die Einsetzung eines Erininerungspostenis v o r -
g e s c h r i e b e n , also ein höherer Wertansatz nicht gestattet. Dies gilt 
z. B. im Falle dies § 17 und1 de» § 26, also bei Grundstücken und bei For-
derungen ¡gegen SchuiLdmer in Deutschland außerhalb des Wähirungs-
giebieteis. Bei Bestehen von solchen Forderungen können diese im Falle 
der Neufestsetzung des Kapitals nach § 35 mit einem höheren Ansatz als 
dem Erinnierungsp oaten bewertet werden, wenn ein solcher Ansatz 
gerechtfertigt ist. Dagegen ist 'dies nicht zulässig, und es darf nur ein Er-
i tmieruirngsposten eingesetzt werden, wenn 'die Bildung eines Kapitalent-
wertuittgskontos nach §§ 3'6 oder 37 erfolgt. Entsprechetodes 'gilt auch, 
wenin ein Erinnerunigsposten vorgeschrieben ist, odeir ein höherer Wert-
ansatz au® besonderen Gründen zulässig ist, wie z. B. im Falle des § 9, 
Abs. 1. 

§ 14 

Lastenausgleich 
(1) Ansprüche und Verbindlichkeiten, die sich aus dem 

Lastenausgleich ergeben, sind, soweit sich nicht aus diesem Ge-
setz etwas anderes ergibt, in der Eröffnungsbilanz nicht anzu-
setzen. Dies gilt auch für die auf Grund des Gesetzes zur Siche-
rung von Forderungen für den Lastenausgleich vom 2. September 
1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Wirtschaftsrats des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes 1948 S, 87) und der entsprechen-
den Gesetze der französischen Zone entstandenen Grund-
schulden; sie sind jedoch in der Eröffnungsbilanz zu vermerken. 
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(2) Soweit sich aus dem Lastenausgleich Veränderungen im 
Vermögen der in § 1 bezeichneten natürlichen und juristischen 
Personen ergeben, ist deren Eröffnungsbilanz und gegebenen-
falls die Eröffnungsbilanz ihrer Gesellschafter'mit Wirkung auf 
den 21. Juni 1948 zu berichtigen. 

(3) Soweit die Vorschriften über den Lastenausgleich einen 
anderen Wertansatz als nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
zwingend anordnen, gelten diese Werte auch als Höchstwerte 
für die Eröffnungsbilanz. 

(4) Vorschriften über die Durchführung der Berichtigung 
der Eröffnungsbilanz bleiben vorbehalten. 

Die einstwellige Nichtberücksichtigung des Lastenausgleichs 

Der Laistenausgleich, der gemäß der Präambel zum Währumgsigesetz und 
gemäß § 29 deis U ms t e llu ng s ge s e t z e s vorgesehen ist, kann nach dem D-Mafk-
bilanizgesieitz noch nicht berücksichtigt werden, und zwar aiuch 'nicht die 
Maßnahmen, die zur Sicherung der Forderung ein. 'gemäß dem Gesetz vom 
2. September 1948 getroffen worden sind, vielmehr muß νοτ einer bilanz-
mäßigen! Berücksichtigung die Gesamtheit der zu treffenden Maßnahmen 
vorliegen und übersehen werden können. Daher ist auf die Bewertunigs-
vorschiriften, die im idem Gesetz über den Lastenauisgleich erlassen wenden, 
verwiesen. Diese 'gehen, soweit sie eine andere Bewertung anordnen, dent 
D-Markbilamzge-setz vor. 

Mit Rücksicht aiuf die zu erwartenden Bewertunigsivorschriften in der 
Lastenausgleichs-Gesetzigebung ist in Abs. 2 bestimmt, daß Vermögens-
Veränderungen, die sich aus diesen Bewertung&vorschriften 'ergeben, in der 
Eröffnungsbilanz durch nachträgliche Aenderung zu berücksichtigen sind. 
Die B'il anizber i eh tigung gilt sowohl für die Handels- wie für die Steuer-
bila'fflz (vgl. §§ 74 und 75). Diese Bestimmung ist ein Ausfhiß de s Koppe-
lunigeprinzips umd bezweckt, eine einheitliche Be Wertung sigirom dl age für die 
Veirmöigenisbewertunig sowi.e für die Handels- uind Steuerbilaniz zu erreichen. 
Es sollen also die .sich aus dem Lastenausgleich erlgebenden Wetrtverände-
nun'gen einheitlich auf die Vermögenswerte und die Wertansätze der 
Handele*- und Steiuerbüanz zurückwirken, s-o daß nachträig'lich der Lasten-
auisgleich berücksichtigt wind, obwohl die Bilanzen bereits ohne Berück-
sichtigung des Lästenausgleichs aufgestellt, waren. 

D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t 
Besondere Bewertungsvorschriften 

§ 15 
Aktiven 

Für den Ansatz der einzelnen Posten auf der Aktivseite 
der Eröffnungsbilanz gelten §§ 16 bis 27. 
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Die Bewertung der Aktiven 
1. A l l g e m e i n é s b e t r . H a n d e l s - u n d S t e u e i r b i l a n z 

Für Kaufleute enthält § 40 HGB allgemeine Vorschriften' über die Be-
wertung. Für Aktiengesellschaften gelten die besonderen Bilanziernings-
Tjestimm ungen der §§ 131 ff. des Aktienigieaetzes, insbesondere § 133, der 'die 
Wertansätze in der Jahresbilanz behandelt. Für Gesellschaften mit be-
schränkter Haftum'g enthält § 42 desi GmbH-Gesetzes Sonderbastimmungen 
über Wertansätze. Bei all diesen1 Vorschriften handelt e«> sich nur um die 
handelsrechtlichen Bilanzen, für die im Interesse des Schutzes der Gläu-
biger der Grundsatz der Bilanzwahrheit in dem Sinne gilt, daß Ueber-
bewertungen nicht zulässig sind. Das Handelsrecht will also vermeiden, daß 
der Kaufmamrn durch eine Ueberbewertung seines Vermögens zu viel Ge-
Tvinn ausschüttet, während das Steal errecht verhindern will, daß der Kauf-
mann zu wenig Gewinn versteuert, also sein Vermögen nicht unterbewertet. 
Wenn auch hiernach die Ziele des· Handels- unid des Steuerrechts bei der 
THlanzaufstelhinig verschiedene sind, so dient für das Steueirrecht die Han-
delsbilanz doch als Grundlage in dem Siane, dlaiß igemäß § 5 des 
Eimkommensteiierigesetzes die Steiuerbilanz aus der Handelsbilanz abgeleitet 
wird, denn das S teuer re cht geht nach § 5 EinkStGes von dem Be-
triebsvermögen ausi, ,,das nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung aiusztrweisetn ist", also von der handelsrechtlichen Buchführung und 
Bilanzierung, In der Handelsbilanz igilt der Grundsatz der Bilanzkonitinuität 
•nicht in dem (gleichen Umfange wie in der Steueirbilanz. Ln der Handels-
"bilanz bedeutet er im Tveisientlichen, daß AbW'eichungen in der Gliedemung 
der Bilanz oder in der Bewertung, soweit eie von Bedeutung isind, im 
Geschäftsbericht erwähnt werden müssen, und daß ein durch Hinaufsetrung 
deis Wertes von Anla.geg,eigenstätuden erzielter Buchigewinn nicht mit dem 

Betriebsgewinn zusammengeworfen werden darf, sondern als außerordent-
licher Ertrag ausgewiesen wenden muß. In 'der Steuerbil'anz bedeutet der 
«Grundsatz der Bilanzkontiniuität wesentlich mehr, nämlich 

a) daß der Bilanzansatz bei abnutzbarem Anlagevermögen nicht über 
denl letztem Bilanzamisiatz hinausgeht (§ 6, Nr. 1 EinkStGes), d. h. daß 
in Verlust jähren die Werte der abroutzbaren Anlagegegenstände nicht 
hinausgesetzt werden dürfen, um in späteren Gewinnjahren ent-
sprechend höhere Abschreibungen vornehmen zu können) (sogenann-
ter „Wiertzuisammenhang" oder „besondere Bilajnzkontinuität"), 

b) idaß den Bewertungsmaßstab beibehalten werden muß, also z. B. nicht 
beliebig von dem Zeit- odeT Teilwert auf dein Anschaffungswert über-
gegangen werden damf und umgekehrt („innere Bilamakontinuität"), 

c) daß auch das Bilamizs'ch'ema beibehalten werdein muß, z. B. Passiv-
Posten nicht erscheinen dürfen, die in früheren Bilanzen nicht vor-
handen wairen, 

d) daß die Art der Verbuchunig nicht 'beliebig geändert wird, z. B. 
regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, wie Mieten, Steiuena, Ver-
sicherungsprämien, gleichbleibend für das Jahr zu verbuchen sind, 
auf das sie sich beziehein (vgl. Trumpler, „Die Bilanz der Aktien-
gesellschaft", S. 55 ff.). 

2 . B e w e r t u n g s v o r s c h r i f t e n f ü r H a n d e l s - u n d S t e u e r -
b i 1 ai η ζ 

Die „besonderen Bewertungisivoirschriften" stellen! — wie die Bewer-
bung« vors ehr if ten .des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes und deis Ge-


